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Erstes Gesetz
zur Änderung des Landespersonalausweisgesetzes

Vom 30. März 2006

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
§ 8 Abs. 1 Satz 1 des Landespersonalausweisgesetzes vom 1. No-

vember 1990 (GVBl. S. 2214), das zuletzt durch Artikel V des
Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 516) geändert worden
ist, wird wie folgt gefasst:
„Für jede Ausstellung eines Personalausweises wird eine Gebühr
nach § 1 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes über Personalausweise in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1986 (BGBl. I S. 548),
das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. März 2002
(BGBl. I S. 1186) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung erhoben; für die Ausstellung eines vorläufigen Personal-
ausweises wird eine Gebühr von 14,00 Euro erhoben.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. März 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 13 11. April 2006 299
Erstes Gesetz
zur Änderung des Schulgesetzes

Vom 30. März 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), geändert
durch Artikel III des Gesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322),
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt gefasst:

„Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete, Lernfel-
der, Ethik“.

2. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete, Lern-
felder, Ethik“.

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:
„(6) Das Fach Ethik ist in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der

öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach für alle Schüle-
rinnen und Schüler. Ziel des Ethikunterrichts ist es, die
Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler
unabhängig von ihrer kulturellen, ethnischen, religiösen und
weltanschaulichen Herkunft zu fördern, sich gemeinsam mit
grundlegenden kulturellen und ethischen Problemen des in-
dividuellen Lebens, des gesellschaftlichen Zusammenlebens
sowie mit unterschiedlichen Wert- und Sinnangeboten kon-
struktiv auseinander zu setzen. Dadurch sollen die Schüle-
rinnen und Schüler Grundlagen für ein selbstbestimmtes und
verantwortungsbewusstes Leben gewinnen und soziale Kom-
petenz, interkulturelle Dialogfähigkeit und ethische Urteils-
fähigkeit erwerben. Zu diesem Zweck werden Kenntnisse der
Philosophie sowie weltanschaulicher und religiöser Ethik
sowie über verschiedene Kulturen, Lebensweisen, die großen
Weltreligionen und zu Fragen der Lebensgestaltung vermit-
telt. Das Fach Ethik orientiert sich an den allgemeinen ethi-
schen Grundsätzen, wie sie im Grundgesetz, in der Verfas-
sung von Berlin und im Bildungs- und Erziehungsauftrag der
§§ 1 und 3 niedergelegt sind. Es wird weltanschaulich und
religiös neutral unterrichtet. Im Ethikunterricht sollen von
den Schulen einzelne Themenbereiche in Kooperation mit
Trägern des Religions- und Weltanschauungsunterrichts ge-
staltet werden. Die Entscheidung, in welcher Form Koopera-
tionen durchgeführt werden, obliegt der einzelnen Schule.
Die Schule hat die Erziehungsberechtigten rechtzeitig und in

geeigneter Weise über Ziel, Inhalt und Form des Ethikunter-
richts zu informieren.“

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.
3. § 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 eingefügt:
„Von Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sind
die für die Ausübung eines Lehramtes erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Als geeigneter Nach-
weis gilt das Große Deutsche Sprachdiplom des Goethe-
Instituts oder ein gleichwertiger Nachweis.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 5 und 6.
4. § 129 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Personen, die vor dem 1. August 2006 den Religions- oder
Weltanschauungsunterricht in einer öffentlichen Schule im
Land Berlin erteilt haben, können den erforderlichen Nach-
weis über die deutschen Sprachkenntnisse gemäß § 13 Abs. 2
Satz 3 und 4 bis spätestens zum 31. Juli 2008 nachreichen.“

b) Es wird folgender Absatz 14 angefügt:
„(14) Der Ethikunterricht gemäß § 12 Abs. 6 wird schritt-

weise eingeführt. Abweichend von § 12 Abs. 6 Satz 1 wird
das Fach Ethik im Schuljahr 2006/2007 in der Jahrgangs-
stufe 7, im Schuljahr 2007/2008 in den Jahrgangsstufen 7
und 8 sowie im Schuljahr 2008/2009 in den Jahrgangsstufen
7 bis 9 unterrichtet.“

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft.

Berlin, den 30. März 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin
und dem Land Brandenburg über die Errichtung

eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg

Vom 30. März 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Zustimmung zum Staatsvertrag

Dem am 13. Dezember 2005 unterzeichneten Staatsvertrag zwi-
schen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errich-
tung eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wird zugestimmt.
Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffentlicht.

§ 2
Änderung des Landesstatistikgesetzes

Das Landesstatistikgesetz vom 9. Dezember 1992 (GVBl. S. 365),
zuletzt geändert durch Artikel VIII des Gesetzes vom 17. Dezember
2003 (GVBl. S. 617), wird wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Worten „von Verwaltungsstellen
Berlins“ die Worte „und von dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ eingefügt.

b) In Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „der Europäischen Gemein-
schaften (EG-Statistiken)“ durch die Worte „der Europäi-
schen Union (Statistiken der Europäischen Union)“ ersetzt.

2. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Die Aufgaben der amtlichen Statistik werden von dem Amt
für Statistik Berlin-Brandenburg wahrgenommen. Neben den
nach Rechtsvorschriften dem Amt obliegenden Aufgaben kön-
nen weitere Aufgaben durch Verwaltungsvorschriften des Senats
oder mit Zustimmung der für Statistik zuständigen Senatsver-
waltung durch Verwaltungsvorschriften der zuständigen Senats-
verwaltungen übertragen werden.“

3. Es wird folgender § 3a eingefügt:

„§ 3a
Zusammenarbeit der statistischen Ämter

(1) Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg darf hinsichtlich
der Durchführung von Statistiken und sonstigen Arbeiten
statistischer Art, die ausschließlich nach diesem Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes erfolgen, die Ausführungen einzelner
Arbeiten oder hierzu erforderlicher Hilfsmaßnahmen durch
Verwaltungsvereinbarungen auf andere Ämter des Bundes oder
der Länder übertragen oder von diesen sich übertragen lassen.
Davon ausgenommen sind die Heranziehung zur Auskunfts-
erteilung und die Durchsetzung der Auskunftspflicht.

(2) Zu den statistischen Arbeiten nach Absatz 1 gehört auch
die Bereitstellung von Daten für die Wissenschaft.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „dem Statistischen Landes-
amt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „der Senatsverwaltung für
Inneres“ durch die Worte „der für Statistik zuständigen
Senatsverwaltung“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Worte „dem Statistischen Landesamt“
durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „dem Statistischen Landes-

amt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Das Statistische Landesamt“
durch die Worte „Das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte „vom Statistischen Landes-
amt“ durch die Worte „vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

5. In § 6 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „dem Statistischen Lan-
desamt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg“ ersetzt.

6. In § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Das
Statistische Landesamt“ jeweils durch die Worte „Das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

7. In § 8 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „der Senatsverwaltung für
Inneres“ durch die Worte „der für Statistik zuständigen Senats-
verwaltung“ ersetzt.

8. In § 13 Abs. 1 werden die Worte „Das Statistische Landesamt“
durch die Worte „Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

9. In § 15 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „vom Statistischen
Landesamt“ durch die Worte „vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

10. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 werden die Worte „vom Statistischen

Landesamt“ durch die Worte „vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte „das Statistische Landesamt“
durch die Worte „das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Die Übermittlung von Einzelangaben aus Landes-

statistiken an gesetzgebende Körperschaften oder oberste
Bundes- oder Landesbehörden ist nur zulässig, soweit dies
die eine Landesstatistik anordnenden Rechtsvorschriften
zulassen.“

d) Die Absätze 5 bis 8 werden aufgehoben.
e) Der bisherige Absatz 9 wird der neue Absatz 5 und erhält

folgende Fassung:
„(5) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach Absatz 1 besteht

auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.“ 
11. § 21 erhält folgende Fassung:

„§ 21
Statistisches Informationssystem

Daten aus Statistiken im Verwaltungsvollzug und Daten aus
Landesstatistiken dürfen in dem vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg geführten Statistischen Informationssystem ver-
wendet werden.“

12. § 22 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Senat regelt durch Rechtsverordnung, welche
Daten aus automatisierten Registern oder Dateien des Ver-
waltungsvollzugs dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
zur Erfüllung seiner Aufgaben übermittelt werden.“
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b) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Worte „an das Statistische Lan-
desamt“ gestrichen.

13. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „von Aufgaben nach § 3
Abs. 2 darf das Statistische Landesamt“ durch die Worte
„seiner Aufgaben darf das Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „dem Statistischen Landes-
amt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte „dem Statistischen Landes-
amt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ und die Worte „von EG-Statistiken“ durch
die Worte „von Statistiken der Europäischen Union“
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „der Aufgaben nach § 3
Abs. 2 Nr. 4“ durch die Worte „seiner Aufgaben“ ersetzt.

14. In § 24 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „vom Statistischen Lan-
desamt“ gestrichen.

15. In § 26 werden die Worte „die Senatsverwaltung für Inneres“
durch die Worte „die für Statistik zuständige Senatsverwaltung“
ersetzt.

§ 3
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

In Nummer 3 Abs. 17 der Anlage zum Allgemeinen Zuständig-
keitsgesetz in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472),
das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 6. März 2006 (GVBl. S. 250)
geändert worden ist, werden das zweite Semikolon und die Worte
„Statistisches Landesamt“ gestrichen.

§ 4
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In der Besoldungsgruppe 3 der Landesbesoldungsordnung B der
Anlage I des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April
1996 (GVBl. S. 160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Gesetz vom
11. Oktober 2005 (GVBl. S. 535) geändert worden ist, wird die Amts-
bezeichnung „Direktor des Statistischen Landesamts“ gestrichen.

§ 5
Änderung des Ausführungsgesetzes

zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
In § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum Bundes-Immissions-

schutzgesetzes vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 40, 50) werden die
Worte „das Statistische Landesamt“ durch die Worte „das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

§ 6
Änderung des Personalstrukturstatistikgesetzes

In § 10 Abs. 7 und § 13 Abs. 2 des Personalstrukturstatistikgeset-
zes vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 490) werden die Worte „das
Statistische Landesamt“ jeweils durch die Worte „das Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

§ 7
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes 

In § 28 Satz 2 des Landeskrankenhausgesetzes in der Fassung
vom 1. März 2001 (GVBl. S. 110), das zuletzt durch Gesetz vom
5. Dezember 2005 (GVBl. S. 734) geändert worden ist, werden die
Worte „das Statistische Landesamt“ durch die Worte „das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

§ 8
Änderung des Gesetzes zur Ausführung

des Gerichtsverfassungsgesetzes
In § 25 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes vom 23. März 1992 (GVBl. S. 73), das zuletzt durch

Artikel I des Gesetzes vom 19. November 2004 (GVBl. S. 463)
geändert worden ist, werden die Worte „dem Statistischen Landes-
amt“ durch die Worte „dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

§ 9
Änderung der Verordnung über die Übermittlung von Daten
aus dem Verwaltungsvollzug an das Statistische Landesamt

Die Verordnung über die Übermittlung von Daten aus dem Ver-
waltungsvollzug an das Statistische Landesamt vom 20. Dezember
1993 (GVBl. S. 661), geändert durch Artikel XV des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 516), wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Worte „an das Statistische Landes-

amt“ durch die Worte „an das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Worte „an das Statistische Landes-

amt“ durch die Worte „an das Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte „Das Statistische Landesamt“
durch die Worte „Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

§ 10
Änderung der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten

für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
In § 1 Nr. 10 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für

die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom
29. Februar 2000 (GVBl. S. 249), die zuletzt durch Artikel I der
Verordnung vom 21. Juli 2005 (GVBl. S. 419) geändert worden ist,
werden die Worte „das Statistische Landesamt“ durch die Worte „das
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

§ 11
Änderung der Verordnung

zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 
Die Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom

22. Oktober 1980 (GVBl. S. 2403), zuletzt geändert durch Artikel IX
des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 516), wird wie folgt
geändert:
1. In § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 3 Satz 1, § 4 Abs. 3 Satz 1 und

§ 30 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „das Statistische Landesamt
Berlin“ jeweils durch die Worte „das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „das Statistische Landes-
amt“ durch die Worte „das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg“ ersetzt.

3. In § 3 Abs. 5 Satz 3 und § 4 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte „dem
Statistischen Landesamt Berlin“ jeweils durch die Worte „dem
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

§ 12
Änderung der Verordnung über die automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Bewährungshelfer/innen

für Jugendliche und Heranwachsende in Berlin
Die Verordnung über die automatisierte Verarbeitung personen-

bezogener Daten durch die Bewährungshelfer/innen für Jugendliche
und Heranwachsende in Berlin vom 8. Oktober 1993 (GVBl. S. 468)
wird wie folgt geändert:
1. In § 3 Satz 2 werden die Worte „durch das Statistische Landes-

amt Berlin“ durch die Worte „durch das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.

2. In den §§ 7 und 8 Abs. 3 werden die Worte „an das Statistische
Landesamt Berlin“ jeweils durch die Worte „an das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt.

3. In § 9 Abs. 1 werden die Worte „durch das Statistische Landes-
amt Berlin“ durch die Worte „durch das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg“ ersetzt.
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§ 13
Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung in der Fassung vom 9. März 2006 (GVBl.
S. 224) wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift zu § 2 und in § 2 Satz 1 werden die Worte

„beim Statistischen Landesamt“ jeweils durch die Worte „beim
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“ ersetzt. 

2. In § 9 Abs. 1 werden die Worte „des Statistischen Landesamtes“
jeweils durch die Worte „des Amtes für Statistik Berlin-Bran-
denburg“ ersetzt.

§ 14
Änderung der Vermessungsgebührenordnung

In den Sätzen 4 und 6 der Erläuterungen zu Tabelle 2 der Anlage
der Vermessungsgebührenordnung vom 22. August 2005 (GVBl.
S. 449) werden die Worte „des Statistischen Landesamtes Berlin“ je-
weils durch die Worte „des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg“
ersetzt.

§ 15
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den §§ 9 bis 14 beruhenden Teile der dort ge-
nannten Rechtsverordnungen können jeweils auf Grund der ein-

schlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert
werden.

§ 16
Inkrafttreten

(1) § 1 dieses Gesetzes tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Im Übrigen tritt
das Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem der Staatsvertrag nach
seinem Artikel 24 in Kraft tritt.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 24
in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt
zu machen.

Berlin, den 30. März 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
A n l a g e

Staatsvertrag
zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg

über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg
Das Land Berlin (im Folgenden: „Berlin“)
und
das Land Brandenburg (im Folgenden: „Brandenburg“)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Es ist gemeinsamer Wille des Senats von Berlin und der Landes-
regierung Brandenburg, den Statistikbereich des Landesbetriebes für
Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg und das Statistische
Landesamt Berlin zu einer gemeinsamen Einrichtung in der Rechts-
form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zusammen-
zuführen und die Statistik einer Aufgabenkritik zu unterziehen.

I. Abschnitt

Organisation, Veröffentlichungen

Artikel 1

Errichtung, Name und Sitz der Anstalt,
anzuwendendes Recht, Dienstsiegel, Dienstherrenfähigkeit

(1) Berlin und Brandenburg errichten zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens des Staatsvertrages eine rechtsfähige Anstalt des öffent-
lichen Rechts mit dem Namen „Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg“ (im Folgenden „Anstalt“). Die Anstalt wird errichtet durch
Zusammenführung des Statistischen Landesamtes Berlin mit dem
Statistikbereich des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und

Statistik Brandenburg. Sie regelt ihre Angelegenheiten durch
Satzung, soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen. 

(2) Sitz der Anstalt ist Potsdam. Sie unterhält weitere Standorte in
Berlin und Cottbus.

(3) Für Errichtung und Betrieb der Anstalt gilt das Recht des Sitz-
landes, soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist.

(4) Die Anstalt führt ein Siegel. Das Nähere richtet sich nach dem
Recht Brandenburgs. Das Siegel kann auf Antrag auch die Wappen-
figur des Landes Berlin umfassen.

(5) Der Anstalt wird das Recht verliehen, Beamtinnen und Beamte
zu haben. Neue Beamtenverhältnisse darf die Anstalt grundsätzlich
nicht begründen, über Ausnahmen entscheidet der Verwaltungsrat
mit Zustimmung der für Statistik zuständigen obersten Landes-
behörden Berlins und Brandenburgs; dies gilt nicht für den Vorstand
und seinen Vertreter (Artikel 7 Abs. 2).

Artikel 2
Trägerschaft, Haftung und Anstaltslast

(1) Träger der Anstalt sind Berlin und Brandenburg.
(2) Das Vermögen Berlins, soweit es den Aufgabenbereichen des

Statistischen Landesamtes Berlin zuzuordnen ist, und das Vermögen
Brandenburgs, soweit es den Aufgabenbereichen des Statistik-
bereichs des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik
Brandenburg zuzuordnen ist, gehen in dem bei Wirksamwerden der
Anstaltserrichtung vorhandenen Umfang mit allen Gegenständen
des Aktiv- und Passivvermögens sowie den Arbeitsverhältnissen im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die neue Anstalt über. Der
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Übergang erfolgt auf der Grundlage einer von einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft testierten konsolidierten Eröffnungsbilanz sowie
eines Überleitungsplanes. Die Anstalt tritt in alle bestehenden und
künftigen Rechte und Verpflichtungen ein, soweit sie dem bisheri-
gen Aufgabenbereich des Statistikbereichs des Landesbetriebes für
Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg oder des Statistischen
Landesamtes Berlin zuzuordnen sind (Gesamtrechtsnachfolge) und
soweit nicht dieser Staatsvertrag andere Regelungen trifft. Die An-
staltsträger werden die Einzelheiten jeweils gegenüber dem anderen
Träger feststellen.

(3) Berlin und Brandenburg gewähren in gleichen Teilen Aus-
gleich nur insoweit, als die Anstalt zur Erfüllung ihrer hoheitlichen
Aufgaben nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 nicht aus eigener Kraft in der
Lage ist, ihre Aufwendungen zu decken (Anstaltslast). Eine darüber
hinausgehende Haftung der Träger besteht nicht.

(4) Eine Kreditaufnahme durch die Anstalt ist ausgeschlossen.

Artikel 3
Aufgaben der Anstalt

(1) Die Anstalt erfüllt alle ihr oder dem Statistischen Landesamt
Berlin und dem Statistikbereich des Landesbetriebes für Daten-
verarbeitung und Statistik Brandenburg nach Gesetz, aufgrund eines
Gesetzes oder nach Vereinbarung obliegenden Aufgaben. Hierzu
gehört auch die Aufbereitung der amtlichen Statistik in der für die
administrative Gliederung der Länder erforderlichen kleinräumigen,
regionalen und sachlichen Tiefengliederung. Zu den Aufgaben ge-
hören insbesondere
1. Erhebung und Aufbereitung der EU-, Bundes- und Landesstatis-

tiken sowie Auswertung, Analyse, Veröffentlichung der statis-
tischen Ergebnisse,

2. Landesstatistiken methodisch und technisch vorzubereiten und
weiterzuentwickeln sowie bei der Vorbereitung und Weiterent-
wicklung von EU- und Bundesstatistiken mitzuwirken,

3. Darstellung und Veröffentlichung von volkswirtschaftlichen
und umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie anderen
Gesamtsystemen statistischer Daten,

4. Führung eines statistischen Informationssystems.
(2) Die Anstalt vertritt zur Wahrnehmung der statistischen Auf-

gaben die Interessen Berlins und Brandenburgs bei der Mitwirkung
in Fachgremien auf nationaler und internationaler Ebene. Sie un-
terstützt und berät als fachkundige Stelle Berlin und Brandenburg in
allen Fragen der Statistik.

(3) Auf Ersuchen eines Landeswahlleiters und -abstimmungs-
leiters für Berlin oder Brandenburg werden zur Erfüllung der diesem
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben
Geschäftsstellen oder die erforderlichen personellen und sachlichen
Mittel für seine Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. Aufgaben-
umfang und Wahrnehmung der Aufgaben unterliegen dem Wei-
sungsrecht der Landeswahlleiter und -abstimmungsleiter.

(4) Die Anstalt kann in ihrem Aufgabenbereich Dienstleistungen
für Berlin und Brandenburg erbringen.

(5) Die Anstalt kann in ihrem Aufgabenbereich Dienstleistungen
für Dritte erbringen, soweit dies die Erfüllung der Aufgaben nach
den Absätzen 1 bis 4 nicht beeinträchtigt und für diese Leistungen
kein Markt besteht.

(6) Die Anstalt soll unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit die von
den Landesverwaltungen Berlins und Brandenburgs angebotenen
Dienstleistungen nutzen. Die Zentrale Bezügestelle des Landes
Brandenburg übernimmt namens und im Auftrag der Anstalt Auf-
gaben im Bereich der Beamtenbesoldung, Beamtenversorgung und
Beihilfen gemäß § 45 Abs. 3 LBG in dem Umfang, in dem sie auch
für das Land Brandenburg vorgenommen werden. Sie vertritt die
Anstalt insoweit in Rechtsstreitigkeiten.

(7) Soweit die Dienststellen und Einrichtungen Berlins oder Bran-
denburgs der Anstalt die Erfüllung von Aufgaben übertragen oder
Leistungen von ihr beziehen, nehmen sie die Anstalt unmittelbar in
Anspruch, ohne dass es eines besonderen Vergabeverfahrens bedarf.
Sofern die Anstalt gemäß Absatz 6 Leistungen von Stellen Berlins
oder Brandenburgs bezieht oder diesen Stellen Aufgaben überträgt,
gilt Satz 1 sinngemäß.

Artikel 4
Organe der Anstalt

Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Artikel 5
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus vier Mitgliedern. Er setzt sich
zusammen aus jeweils zwei von Berlin und von Brandenburg
benannten Vertretern.

(2) Das Nähere regelt die Satzung.

Artikel 6
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über die grundsätzlichen An-
gelegenheiten der Anstalt, insbesondere über:
1. Erlass und Änderungen der Satzung,
2. Änderungen des Stammkapitals,
3. die Auswahl, Einstellung oder Ernennung sowie die Entlassung

des Vorstands und seines Vertreters,
4. wesentliche Änderungen des Aufgabenzuschnitts der Standorte,
5. den Wirtschaftsplan und seine Änderungen,
6. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers,

die Feststellung des Jahresabschlusses und die Genehmigung
des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresergebnisses,

7. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der
tarif-, arbeits-, dienst- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse
der Beschäftigten,

8. die Entlastung des Vorstandes.
(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung des Vorstands. Er ist oberste Dienstbehörde und
Dienstvorgesetzter des Vorstands und seines Vertreters.

(3) Das Nähere regelt die Satzung.

Artikel 7
Vorstand

(1) Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter der Anstalt und führt die
Geschäfte. Der Vorstand besteht aus einer Person und wird für die
Dauer von fünf Jahren auf Vorschlag Berlins vom Verwaltungsrat
bestellt. Der Vertreter des Vorstands wird auf Vorschlag Branden-
burgs vom Verwaltungsrat für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Er
leitet zugleich eine Abteilung. Näheres regelt die Satzung.

(2) Der Vorstand und sein Vertreter werden für die Dauer des Zeit-
raumes nach Absatz 1 zu Beamten auf Zeit (§§ 145 ff. des Landes-
beamtengesetzes Brandenburg) ernannt oder in einem entsprechend
befristeten Angestelltenverhältnis eingestellt. Soweit Beamte auf
Lebenszeit oder Richter auf Lebenszeit Brandenburgs, Berlins oder
einer landesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts Berlins bestellt und in das Beamtenverhältnis
auf Zeit berufen werden, findet § 148a Abs. 5 des Landesbeamten-
gesetzes Brandenburg oder § 10a Abs. 2 Satz 2 und 3 des Landes-
beamtengesetzes Berlin entsprechende Anwendung; nach Ablauf
der Amtszeit leben die Rechte und Pflichten aus dem ruhenden Amt
beim bisherigen Dienstherrn wieder auf.

(3) Der Vorstand ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter
der Beamtinnen und Beamten; er übt das Ernennungsrecht aus (§ 14
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes Brandenburg). Der Vorstand
entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplanes über die Einstellung
und Kündigung von Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbeitern
und trifft alle sonstigen beamten-, tarif- und arbeitsrechtlichen Ent-
scheidungen für die Beamtinnen und Beamten, Angestellten sowie
Arbeiterinnen und Arbeiter der Anstalt.

Artikel 8
Veröffentlichungen

Die Satzung und ihre Änderungen sowie der Jahresabschluss
nach Artikel 10 werden im Amtsblatt für Berlin und im Amtsblatt
für Brandenburg veröffentlicht.
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II. Abschnitt

Finanzausstattung und Rechnungswesen, Datenschutz

Artikel 9

Finanzausstattung

(1) Für die auf Grundlage von EU-, Bundes- oder Landesrecht
wahrzunehmenden Aufgaben nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 schließt
die Anstalt mit der für Statistik zuständigen obersten Landesbehörde
in Brandenburg im Einvernehmen mit der für Statistik zuständigen
Senatsverwaltung in Berlin jährlich eine Vereinbarung. An den Kos-
ten beteiligen sich Berlin und Brandenburg in Höhe von jeweils 50
vom Hundert. Die Vertragsparteien können dieses Kostenverhältnis
ohne Änderung dieses Staatsvertrages durch Vereinbarung erstmals
zwei Jahre nach seinem In-Kraft-Treten ändern.

(2) Die Kosten der Aufgaben aus Artikel 3 Abs. 3 trägt die jewei-
lige Gebietskörperschaft auf Basis einer Vereinbarung.

(3) Die Kosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach Artikel
3 Abs. 4 und 5 deckt die Anstalt über die Erhebung von Leistungs-
entgelten.

Artikel 10

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen

(1) Die Anstalt wird nach kaufmännischen Grundsätzen geführt.
Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.

(2) Der Vorstand erstellt spätestens drei Monate vor Beginn des
Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan.

(3) Der Vorstand erstellt in den ersten drei Monaten des Geschäfts-
jahres für das vergangene Geschäftsjahr eine Jahresbilanz nebst
Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) einschließlich
Anhang und Lagebericht und fertigt einen Geschäftsbericht. Der
Jahresabschluss wird unter Einbeziehung der Buchführung und der
genannten Unterlagen von einem Wirtschaftsprüfer geprüft.

(4) Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, des
Geschäftsberichtes und des Lageberichtes gelten die Vorschriften
des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesell-
schaften entsprechend.

(5) Auf die Jahresabschlussprüfung finden die Grundsätze
erweiterter Rechnungsprüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes Anwendung.

Artikel 11

Anwendbarkeit der Landeshaushaltsordnung

Für die Anstalt gelten die Vorschriften der Landeshaushalts-
ordnung Brandenburgs mit Ausnahme der §§ 1 bis 47 und der §§ 49
bis 87.

Artikel 12

Finanzkontrolle

Die Rechnungshöfe der Länder Berlin und Brandenburg sind
berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt zu
prüfen. Sie können auf der Grundlage von § 93 der jeweiligen Lan-
deshaushaltsordnungen Prüfungsvereinbarungen treffen und gegen-
seitig Prüfungsaufgaben übertragen.

Artikel 13

Datenschutz

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Anstalt gelten die entsprechenden Vorschriften Brandenburgs.

(2) Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
wird durch den Brandenburgischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht überwacht. Für den
im Land Berlin gelegenen Teil der Anstalt kann der Brandenbur-
gische Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht
auf Akteneinsicht den Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit mit dessen Zustimmung mit der Durchführung
der Überwachung beauftragen.

Artikel 14
Freiheit von Abgaben und Gebühren

Rechtshandlungen, die wegen der Rechtsnachfolge nach Artikel 2
Abs. 2 erforderlich werden, sind frei von Abgaben und Gebühren,
soweit eine Befreiung durch Brandenburger und Berliner Landes-
recht angeordnet werden kann.

III. Abschnitt

Rechtsverhältnis zwischen der Anstalt und ihren Trägern

Artikel 15
Aufsicht

(1) Die Anstalt untersteht der Rechtsaufsicht. Soweit sie Auf-
gaben nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 wahrnimmt, untersteht sie der
Fachaufsicht. Es sollen jährliche Zielvereinbarungen abgeschlossen
werden; die Anstalt berichtet der Aufsicht in regelmäßigen Abstän-
den über das Erreichen der vereinbarten Ziele.

(2) Die Anstalt untersteht der gemeinsamen Aufsicht beider
Länder. Die Aufsicht wird für beide Länder durch die für Statistik
zuständige oberste Landesbehörde Brandenburgs nach branden-
burgischem Recht im Einvernehmen mit der für Statistik zustän-
digen obersten Landesbehörde Berlins wahrgenommen. Soweit die
Anstalt Aufgaben nach Artikel 3 für oder bezogen auf eines der bei-
den Länder wahrnimmt, liegt die Entscheidung über aufsichtliche
Maßnahmen ausschließlich bei der jeweils betroffenen für Statistik
zuständigen obersten Landesbehörde.

IV. Abschnitt

Personal

Artikel 16
Überleitung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

und Auszubildenden, Stellenbesetzungen

(1) Mit In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages gehen die Arbeits-
und Ausbildungsverhältnisse der beim Statistischen Landesamt Ber-
lin und im Statistikbereich des Landesbetriebes für Datenverarbei-
tung und Statistik Brandenburg beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und Auszubildenden mit allen Rechten und Pflich-
ten auf die Anstalt über. Für sie gelten zur Wahrung des Besitzstandes
die bisher maßgebenden Vorschriften hinsichtlich der materiellen Ar-
beitsbedingungen bis zum In-Kraft-Treten neuer Regelungen weiter.

(2) Betriebsbedingte Kündigungen durch die Anstalt im Zusam-
menhang mit der Überleitung der Arbeits- und Berufsausbildungs-
verhältnisse sind unzulässig.

(3) Ein Widerspruchsrecht der von Absatz 1 erfassten Beschäftig-
ten gegen den Übergang der Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse
ist ausgeschlossen.

(4) Für die von Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden die Zei-
ten einer Beschäftigung beim Land Berlin und beim Land Branden-
burg so angerechnet, als wenn sie bei der Anstalt geleistet worden
wären. Wechselt ein Beschäftigter der Anstalt im unmittelbaren
Anschluss zurück in die Landesverwaltung werden die Zeiten einer
Beschäftigung bei der Anstalt so angerechnet, als wenn sie beim
Land Berlin oder beim Land Brandenburg geleistet worden wären.

(5) Stellenausschreibungen der Anstalt erfolgen bevorzugt ver-
waltungsintern in Berlin und Brandenburg. Eine Besetzung von
Stellen mit Bewerbern, die nicht Dienstkräfte im unmittelbaren Lan-
desdienst der Trägerländer sind, ist nur zulässig, wenn im unmittel-
baren Landesdienst der Trägerländer kein geeignetes Personal vor-
handen ist. Übergeleitete Beschäftigte der Anstalt, die im Zeitpunkt
der Überleitung unbefristet beschäftigt waren, werden bei Stellen-
ausschreibungen in den jeweils abgebenden Ländern wie Bewerber
behandelt, die dem unmittelbaren Landesdienst der Trägerländer
angehören.

(6) Der Übergang der Arbeitsverhältnisse nach Absatz 1 ist den
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unverzüglich
nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages in schriftlicher Form mit-
zuteilen. In die Mitteilungen ist ein Hinweis auf die Absätze 3 und 4
aufzunehmen.
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(7) Das Gesetz zur Angleichung der Einkommensverhältnisse im
öffentlichen Dienst Berlins (Einkommensangleichungsgesetz – Ein-
kommAngG) vom 7. Juli 1994 (GVBl. S. 225), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 10. Februar 2003 (GVBl. S. 68), in seiner jewei-
ligen Fassung findet nur auf die vom Land Berlin auf die Anstalt
übergeleiteten Arbeitnehmer und Auszubildenden entsprechende
Anwendung.

Artikel 17
Zusatzversorgung der übergeleiteten Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer

(1) Zur Sicherung der Ansprüche auf eine zusätzliche Alters- und
Hinterbliebenenversorgung der von Artikel 16 Abs. 1 erfassten Be-
schäftigten stellt die Anstalt sicher, dass die in § 19 Abs. 2 Buchstabe
d der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ge-
forderten tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden oder erhalten bleiben.

(2) Die Beteiligung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder ist unverzüglich zu beantragen. Die Beschäftigten sind
nach Maßgabe der Beteiligungsvereinbarung bei der VBL weiterzu-
versichern.

Artikel 18
Überleitung der Beamtinnen und Beamten, Stellenbesetzungen

(1) Die bei In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages beim Statis-
tischen Landesamt Berlin und im Statistikbereich des Landesbetrie-
bes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburgs beschäftigten
Beamtinnen und Beamten werden nach Maßgabe des Kapitels II
Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes in den Dienst der
Anstalt übernommen. Die Übernahme wird für jede Beamtin und
jeden Beamten durch die Anstalt verfügt. Von den Vorschriften des
§ 23 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 sowie § 130 Abs. 1 Satz 2 und 3 und
Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes wird aus Anlass der Zu-
sammenführung kein Gebrauch gemacht.

(2) Die Aufteilung der Versorgungslasten zwischen den Ländern
und der Anstalt für die Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1
in den Dienst der Anstalt übernommen werden, richtet sich nach
§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes. 

(3) Artikel 16 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung für die
Beamtinnen und Beamten.

Artikel 19
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,

Gleichstellungsbeauftragte

(1) Der Personalrat ist nach den Vorschriften des Personalver-
tretungsgesetzes des Landes Brandenburg zu bilden.

(2) Für die zu wählende Schwerbehindertenvertretung ist das
Verfahren nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches anzu-
wenden.

(3) Es sind eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertre-
terin nach dem Brandenburgischen Landesgleichstellungsgesetz zu
bestellen. 

V. Abschnitt

Übergangsregelungen

Artikel 20
Erster Vorstand

Abweichend von Artikel 7 Abs. 1 wird der erste Vorstand von Ber-
lin, sein Vertreter von Brandenburg bestellt. Beide amtieren längs-
tens bis zum 31. Juli 2008.

Artikel 21
Einberufung des ersten Verwaltungsrates,

Fortgeltung von Dienstvereinbarungen und Leistungsentgelten

(1) Bis zur konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats werden
seine Aufgaben von der für Statistik zuständigen obersten Landes-
behörde Brandenburgs im Einvernehmen mit der für Statistik zu-
ständigen obersten Landesbehörde Berlins wahrgenommen. Diese

laden umgehend nach In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages zur
konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats ein.

(2) Die bei In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages bestehenden
Dienstvereinbarungen und sonstigen Vereinbarungen nach den
Personalvertretungsgesetzen Berlins und Brandenburgs des Statis-
tischen Landesamtes Berlin und des Landesbetriebes für Daten-
verarbeitung und Statistik Brandenburg gelten für den jeweiligen
Standort der Anstalt bis zum In-Kraft-Treten der sie ersetzenden
Dienstvereinbarungen oder sonstigen Vereinbarungen durch die
Anstalt fort, wenn sie nicht durch Zeitablauf, Kündigung oder Auf-
hebungsvereinbarung außer Kraft treten, längstens jedoch bis zum
Ende des zweiten Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages.
Nach diesem Termin gelten ausschließlich die Dienstvereinbarungen
und sonstigen Vereinbarungen der Anstalt. 

(3) Die bei In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages gültigen Leis-
tungsentgelte des Statistischen Landesamtes Berlin und des Landes-
betriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburgs gelten
für den jeweiligen Standort bis zur Festsetzung der sie ersetzenden
Leistungsentgelte durch die neue Anstalt fort.

Artikel 22
Personalvertretungen, Frauenvertreterin,

Gleichstellungsbeauftragte

(1) Bis zur konstituierenden Sitzung des in der Anstalt zu wählen-
den Personalrates, maximal für sechs Monate nach In-Kraft-Treten
des Staatsvertrages, werden dessen Aufgaben durch einen Über-
gangspersonalrat wahrgenommen. Ihm gehören die Mitglieder der
bis zum In-Kraft-Treten des Staatsvertrages amtierenden Personal-
räte bei der Senatsverwaltung für Inneres Berlin und bei dem Lan-
desbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg an. Die
Aufgaben des Vorsitzenden werden von Sitzung zu Sitzung abwech-
selnd von den bis zum In-Kraft-Treten des Staatsvertrags amtieren-
den Vorsitzenden der jeweiligen Personalräte wahrgenommen. Der
Übergangspersonalrat bestellt unverzüglich einen Wahlvorstand für
die Wahl des Personalrates bei der Anstalt. Für die Aufgabenwahr-
nehmung nach Satz 1 wird jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter
der Brandenburger und Berliner Beschäftigten im Übergangsper-
sonalrat freigestellt.

(2) Bis zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten nach den
Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes Brandenburgs wird
deren Aufgabe durch die Frauenvertreterin bei der Senatsverwaltung
für Inneres Berlin und die Gleichstellungsbeauftragte beim Landes-
betrieb für Datenverarbeitung gemeinsam wahrgenommen.

VI. Abschnitt

In-Kraft-Treten, Laufzeit

Artikel 23
Laufzeit, Kündigung

Der Staatsvertrag wird auf unbefristete Zeit geschlossen. Er kann
mit einer Frist von zwei Jahren zum Ende des Kalenderjahres, frü-
hestens zum 31. Dezember 2015, schriftlich gekündigt werden. Das
im Falle einer Kündigung des Staatsvertrages vorhandene Anstalts-
vermögen wird zu gleichen Teilen oder – soweit dies unangemessen
erscheint – im Verhältnis der in den beiden letzten Jahren vor Auf-
hebung von den Ländern geleisteten Finanzierungsbeiträge nach
Artikel 2 Abs. 3 und Artikel 9 auf die Träger der Anstalt verteilt.

Artikel 24
In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am ersten Tag
des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats,
jedoch frühestens am 1. Januar 2007 in Kraft.

Potsdam, den 13. Dezember 2005

Für das Land Berlin Für das Land Brandenburg

Der Regierende Bürgermeister Der Ministerpräsident

Klaus W o w e r e i t M. P l a t z e c k
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Verordnung
über die Aufnahme in Schulen

besonderer pädagogischer Prägung (AufnahmeVO-SbP)

Vom 23. März 2006
Auf Grund des § 18 Abs. 3 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004
(GVBl. S. 26), geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 23. Juni
2005 (GVBl. S. 322), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Zugangsvoraussetzungen

TEIL II

Schulspezifische Bestimmungen

Kapitel 1

Schulen mit fremdsprachlicher Prägung

§ 3 Staatliche Europa-Schulen Berlin (SESB)
§ 4 Französisches Gymnasium (Collège Français)
§ 5 Grundständige Gymnasien und Gesamtschulen
§ 6 Hans-Carossa-Oberschule

Kapitel 2

Schulen mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Prägung

§ 7 Georg-Forster-Oberschule, Heinrich-Hertz-Oberschule und
Herder-Oberschule

Kapitel 3

Schulen mit sportlicher Prägung

§ 8 Flatow-Oberschule
§ 9 Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

Kapitel 4

Schulen mit musikalischer Prägung

§ 10 Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasium
§ 11 Georg-Friedrich-Händel-Oberschule

Kapitel 5

Andere Grundschulen mit besonderer Prägung

§ 12 Clara-Grunwald-Grundschule

Kapitel 6

Andere Schulen mit besonderer Prägung

§ 13 Bettina-von-Arnim-Oberschule
§ 14 Nikolaus-August-Otto-Oberschule
§ 15 Die Stadt-als-Schule Berlin
§ 16 Schulfarm Insel Scharfenberg

TEIL III

Schlussvorschriften

§ 17 Inkrafttreten

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Besonderheiten der Aufnahme in die
nachstehend genannten Schulen besonderer pädagogischer Prägung
und einzelne Züge, die als Schule besonderer pädagogischer Prä-
gung eingerichtet sind. Sie gilt auch für Gesamtschulen und Gym-
nasien, die einen altsprachlichen Bildungsgang ab der Jahrgangs-
stufe 5 führen.

§ 2

Zugangsvoraussetzungen
(1) Die Schulen besonderer pädagogischer Prägung stehen im

Rahmen der bestehenden Kapazitäten grundsätzlich allen dafür ge-
eigneten Schülerinnen und Schülern des Landes Berlin offen.

(2) Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich nach dem Grad der Eig-
nung der Schülerinnen und Schüler für den gewünschten Bildungs-
gang unter Berücksichtigung der Profile der jeweiligen Schule.
Abweichend von den Bestimmungen in § 55 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3
und § 56 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 bis 5 des Schulgesetzes richtet sich die
Auswahl nach den in Teil II dieser Verordnung vorgesehenen Be-
stimmungen. Die Entfernung der Wohnung zur Grundschule oder
die Erreichbarkeit der weiterführenden allgemein bildenden Schule
bleibt bei der Auswahlentscheidung mit Ausnahme der in den
Absätzen 2 der §§ 12 und 14 geregelten Fälle grundsätzlich außer
Betracht. Unter gleichrangig geeigneten Bewerberinnen und Be-
werbern entscheidet das Los.

(3) Die Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberech-
tigten sind vor der Aufnahme über die Ausbildungsinhalte und Aus-
bildungsbedingungen sowie über im Vergleich zu herkömmlichen
Schulen mögliche zusätzliche Belastungen zu informieren. Die Auf-
nahme setzt die Abgabe einer schriftlichen Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten voraus.

Teil II

Schulspezifische Bestimmungen

Kapitel 1

Schulen mit fremdsprachlicher Prägung

§ 3
Staatliche Europa-Schulen Berlin (SESB)

(1) Die Aufnahme in die Staatlichen Europa-Schulen Berlin
(SESB) erfolgt in der Jahrgangsstufe 1.

(2) Züge der SESB bestehen an der
1. Charles-Dickens-Grundschule und der Quentin-Blake-Grund-

schule mit den Partnersprachen Deutsch und Englisch,
2. Grundschule am Arkonaplatz, der Judith-Kerr-Grundschule, der

Märkischen Grundschule und der Regenbogen-Grundschule mit
den Partnersprachen Deutsch und Französisch,

3. Athene-Grundschule und der Homer-Grundschule mit den Part-
nersprachen Deutsch und Griechisch,

4. Finow-Grundschule und der Herman-Nohl-Grundschule mit den
Partnersprachen Deutsch und Italienisch,

5. Goerdeler-Grundschule mit den Partnersprachen Deutsch und
Polnisch,

6. Grundschule Neues Tor mit den Partnersprachen Deutsch und
Portugiesisch,
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7. Grundschule am Brandenburger Tor und der Lew-Tolstoi-
Grundschule mit den Partnersprachen Deutsch und Russisch,

8. Hausburg-Grundschule und der Joan-Miró-Grundschule mit den
Partnersprachen Deutsch und Spanisch,

9. Aziz-Nesin-Grundschule mit den Partnersprachen Deutsch und
Türkisch.

(3) Jede SESB nimmt zur Hälfte Kinder mit Deutsch als Mutter-
sprache auf, zur Hälfte Kinder, deren Muttersprache die jeweilige
nichtdeutsche Sprache ist; beide Sprachen sind gleichberechtigte Un-
terrichtssprachen. Die Aufnahme von Kindern mit anderen Mutter-
sprachen ist möglich, sofern ihre Muttersprache in keiner bestehen-
den SESB als gleichberechtigte Unterrichtssprache angeboten wird.
Die Kinder müssen eine der beiden Sprachen der jeweiligen SESB
wie eine Muttersprache beherrschen. Erziehungsberechtigte, für de-
ren Kinder beide Unterrichtssprachen als Muttersprachen in Betracht
kommen, müssen sich bei der Anmeldung verbindlich entscheiden,
welcher Sprachgruppe ihr Kind zugeordnet werden soll. Übersteigt
die Zahl der Anmeldungen die der verfügbaren Plätze, erfolgt die
Auswahl getrennt nach beiden Sprachgruppen. Die Aufnahme richtet
sich jeweils nach folgenden Kriterien in abgestufter Rangfolge:
1. altersgemäße Kenntnisse auf muttersprachlichem Niveau in ei-

ner der beiden Sprachen der SESB,
2. Grundkenntnisse der weiteren Unterrichtssprache der SESB, die

eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erwarten lassen; dies
gilt nicht bei Kindern mit der nichtdeutschen Sprache als Mut-
tersprache, die kürzer als ein Jahr in Deutschland leben,

3. Kinder, deren Geschwister sich bereits am selben Standort in der
SESB befinden.

Vor der Aufnahme sind die den Anforderungen entsprechenden
Kompetenzen in beiden gleichberechtigten Unterrichtssprachen in
einer einheitlichen Überprüfung nachzuweisen, die die aufnehmen-
de SESB durchführt. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Über-
prüfung festgestellten Sprachkenntnisse. Diese Überprüfung kann
auch von einer Einrichtung der Jugendhilfe durchgeführt werden,
die von der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung ent-
sprechend anerkannt ist („Europa-Kita“).

§ 4

Französisches Gymnasium (Collège Français)

(1) Die Aufnahme in das Französische Gymnasium (Collège Fran-
çais) erfolgt in der Jahrgangsstufe 5.

(2) Für die Feststellung der Eignung sind der Durchschnitt der
Noten des letzten Halbjahreszeugnisses in den Fächern Deutsch,
Fremdsprache, Mathematik und Sachunterricht sowie ergänzend die
Bildungsgangempfehlung der Grundschule heranzuziehen. Schüle-
rinnen und Schüler deutscher Herkunftssprache, die zweisprachig
deutsch und französisch aufgewachsen sind und entsprechend über
Grundkenntnisse hinausgehende französische Sprachkenntnisse
besitzen, werden bevorzugt aufgenommen, wenn sie für den gymna-
sialen Bildungsgang geeignet sind. Dieser Nachweis über die fran-
zösischen Sprachkenntnisse erfolgt durch einen Hörverständnistest,
der erforderlichenfalls durch ein Gespräch ergänzt werden kann.
Schülerinnen und Schüler, die nicht Französisch als erste Fremd-
sprache gewählt haben, werden nachrangig aufgenommen.

§ 5

Grundständige Gymnasien und Gesamtschulen

(1) Bilinguale Züge, in die ab der Jahrgangsstufe 5 aufgenommen
wird, bestehen an der
1. Friedrich-Engels-Oberschule mit der Fremdsprache Spanisch,
2. Johann-Gottfried-Herder-Oberschule mit den Fremdsprachen

Englisch und Russisch,
3. Romain-Rolland-Oberschule und der Rückert-Oberschule mit

der Fremdsprache Französisch.
(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahme-

kapazität der grundständigen bilingualen Züge, so werden vorrangig
Schülerinnen und Schüler mit einer gymnasialen Bildungsgangemp-
fehlung aufgenommen, die ihre in der Jahrgangsstufe 3 begonnene
Fremdsprache fortsetzen. Innerhalb dieser Schülergruppe richtet

sich die Aufnahme nach der Notensumme aus den Fächern Deutsch,
Fremdsprache, Mathematik und Sachunterricht. Dabei werden zu-
nächst Schülerinnen und Schüler mit einer Notensumme von 4 bis 6,
dann Schülerinnen und Schüler mit einer Notensumme von 7 bis 9
und danach Schülerinnen und Schüler mit einer höheren Noten-
summe aufgenommen. Können innerhalb einer der so gebildeten
Gruppen nicht alle Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden,
entscheiden über die Aufnahme innerhalb dieser Gruppe die Ergeb-
nisse eines standardisierten Aufnahmegesprächs, das die Schulleite-
rin oder der Schulleiter mit den Schülerinnen und Schülern durch-
führt. In diesem Gespräch werden insbesondere Kommunikations-
fähigkeit, logisches Denken und Leseverständnis überprüft.

(3) Bei einem deutlichen Missverhältnis zwischen Mädchen und
Jungen ist zur Gewährleistung des koedukativen Unterrichts dem
schwächer vertretenen Geschlecht, sofern entsprechend viele Teil-
nahmewünsche bestehen, mindestens ein Drittel der Plätze zur Ver-
fügung zu stellen.

(4) Für die Aufnahme in einen altsprachlichen Bildungsgang in
der Jahrgangsstufe 5 finden die Regelungen des Schulgesetzes über
die Aufnahme in die weiterführenden Schulen in der Jahrgangsstufe
7 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des Auswahl-
kriteriums der Erreichbarkeit der Schule von der Wohnung (§ 56
Abs. 5 Satz 3 Nr. 5 des Schulgesetzes) die aus den Fächern Deutsch,
Fremdsprache, Mathematik und Sachunterricht gebildete Noten-
summe tritt. An Gesamtschulen findet darüber hinaus § 56 Abs. 7
des Schulgesetzes keine Anwendung.

§ 6

Hans-Carossa-Oberschule

(1) Die Aufnahme in den fremdsprachlich geprägten Zug der
Hans-Carossa-Oberschule erfolgt in der Jahrgangsstufe 5.

(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahme-
kapazität, so werden vorrangig Schülerinnen und Schüler mit einer
gymnasialen Bildungsgangempfehlung aufgenommen. Im Übrigen
gilt § 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechend.

Kapitel 2

Schulen mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Prägung

§ 7

Georg-Forster-Oberschule, Heinrich-Hertz-Oberschule
und Herder-Oberschule

(1) Die Aufnahme in die Georg-Forster-Oberschule, die Heinrich-
Hertz-Oberschule und die Herder-Oberschule erfolgt in der Jahr-
gangsstufe 7.

(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapa-
zität der mathematisch-naturwissenschaftlichen Züge, werden vor-
rangig die Schülerinnen und Schüler mit der niedrigsten Noten-
punktsumme aus den Fächern Mathematik, Deutsch und Naturwis-
senschaften bei doppelter Gewichtung des Faches Mathematik auf-
genommen.

Kapitel 3

Schulen mit sportlicher Prägung

§ 8

Flatow-Oberschule

(1) Die Aufnahme in die Flatow-Oberschule erfolgt in der Jahr-
gangsstufe 7.

(2) In die leistungssportprofilierten Züge werden ausschließlich
sportlich besonders talentierte Schülerinnen und Schüler aufgenom-
men. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Empfehlung des Lan-
dessportbundes für eine der Schule bestätigte Profil- oder Projekt-
sportart sowie ein zum Zeitpunkt der Anmeldung höchstens sechs
Monate altes, die uneingeschränkte gesundheitliche Eignung attes-
tierendes Gutachten des Zentrums für Sportmedizin Berlin oder ein
inhaltlich vergleichbar qualifiziertes Gutachten.

(3) In die sportintensiven Züge werden ausschließlich sportlich
talentierte Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Voraussetzung
für die Aufnahme ist die aktuelle Empfehlung von Sportvereinen
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oder -verbänden sowie ein zum Zeitpunkt der Anmeldung höchstens
sechs Monate altes, die uneingeschränkte gesundheitliche Eignung
attestierendes Gutachten des Zentrums für Sportmedizin Berlin oder
ein inhaltlich vergleichbar qualifiziertes Gutachten. Überschreitet
die Zahl der Anmeldungen sportlich talentierter Schülerinnen und
Schüler die Aufnahmekapazität, erfolgt die Aufnahme nach der
Bildungsgangempfehlung der Grundschule.

§ 9

Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

(1) In der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
erfolgt die Aufnahme in die Fachrichtung Bühnentanz in der Jahr-
gangsstufe 5, in die Fachrichtung Artistik in der Jahrgangsstufe 9
und in das berufliche Gymnasium in der Jahrgangsstufe 11.

(2) Die Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
nimmt ausschließlich tänzerisch oder artistisch besonders talentierte
Schülerinnen und Schüler auf. Voraussetzung für die Aufnahme ist
das Bestehen eines Aufnahmetests, in dem die nachstehenden Fähig-
keiten nachgewiesen werden:
1. körperliche und künstlerische Eignung,
2. Bewegungstalent,
3. Bewegungsphantasie,
4. Musikalität,
5. körperliche Belastbarkeit und Konstitution sowie
6. darstellerische Ausdruckskraft.

(3) Bei der Aufnahme in das berufliche Gymnasium orientiert sich
das nachzuweisende künstlerische Niveau am Ausbildungsstand der
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Bühnentanz am Ende
der Jahrgangsstufe 10. Abweichend von Absatz 2 werden bei grund-
sätzlicher Eignung vorrangig Schülerinnen und Schüler aufgenom-
men, die bereits die Sekundarstufe I an der Staatlichen Ballettschule
Berlin und Schule für Artistik besucht haben.

(4) Die Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Empfehlung
der Fachlehrkräfte und eines aktuellen Gutachtens des Zentrums für
Sportmedizin oder einer Fachärztin oder eines Facharztes, die oder
den die Schule benannt hat.

Kapitel 4

Schulen mit musikalischer Prägung

§ 10

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasium

(1) Die Aufnahme in das Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymna-
sium erfolgt durchgängig ab der Jahrgangsstufe 5 bis zum Beginn der
Jahrgangsstufe 11, in der Regel aber in den Jahrgangsstufen 5 und 7.

(2) Das Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasium nimmt
ausschließlich musikalisch hervorragend begabte Schülerinnen und
Schüler in der Regel mit Englisch als erster Fremdsprache auf. Die
musikalische Begabung wird von einer Fachkommission im Rah-
men einer Eignungsprüfung an der Hochschule für Musik „Hanns
Eisler“ Berlin oder der Universität der Künste festgestellt. Aufge-
nommen werden kann nur, wer nach Bestehen dieser Prüfung den
Gasthörerstatus an den Musikhochschulen erlangt hat. Weitere Vor-
aussetzungen für die Aufnahme sind die schriftlich erklärte Bereit-
schaft zum Spielen von Kammermusik und die Mitwirkung in Chor
und/oder Orchester einschließlich der Teilnahme an Probenphasen,
Konzerten und Wettbewerben.

§ 11

Georg-Friedrich-Händel-Oberschule

(1) Die Aufnahme in die Georg-Friedrich-Händel-Oberschule
erfolgt in der Jahrgangsstufe 5.

(2) Aufgenommen wird nur, wer seine musikalische Eignung im
Rahmen eines von der Schule durchgeführten standardisierten
Programms, das aus musikalischen Grundübungen besteht, nach-
gewiesen hat. Dabei werden die Leistungen der Kandidatinnen und
Kandidaten von zwei Lehrkräften mit der Fakultas Musik unabhän-
gig voneinander mit Punkten bewertet. Wer nach der Addition aller

Punkte mindestens 60 von 100 möglichen Punkten erreicht, ist in
musikalischer Hinsicht für den Besuch der Schule geeignet. Die
Kriterien der Bewertung sind:
1. nach Wahl der Schülerinnen und Schüler sängerische Fähig-

keiten (Stimmfunktion, Stimmumfang, Intonation, sängerische
Haltung und Ausstrahlung, Atmung) oder Instrumentalkenntnis-
se (Schwierigkeitsgrad des Vortrages, Technik, Ausführung und
Interpretation, Intonation, Mitwirkung bei Wettbewerben) sowie

2. Melodik (Erkennen melodischer Besonderheiten, melodisches
Empfinden, Orientierung in der Tonart, Nachsingen) und

3. Rhythmik (Erkennen rhythmischer Besonderheiten, Aufnahme
des Metrums).

Jede Lehrkraft kann für jedes Teilkriterium bei den sängerischen
Fähigkeiten oder Instrumentalkenntnissen maximal 3 von insgesamt
15 Punkten vergeben. Schülerinnen und Schüler, die sich im jeweils
nicht gewählten Bereich freiwillig einer Überprüfung stellen, er-
halten bis zu 5 Punkte. In den Bereichen Melodik und Rhythmik
wird jede der jeweils 5 Grundübungen mit bis zu 3 von insgesamt
30 Punkten bewertet.

(3) Die Aufnahme setzt weiterhin mindestens gute Leistungen in
den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Musik sowie
die Wahl von Englisch als erste Fremdsprache voraus. Weitere Vor-
aussetzungen für die Aufnahme ist die schriftlich erklärte Bereit-
schaft zur Mitwirkung in den Ensembles der Schule einschließlich
der Teilnahme an Probenphasen, Konzerten und Wettbewerben so-
wie die Verpflichtung zum individuellen Instrumental- oder Stimm-
bildungsunterricht.

(4) Unter den Schülerinnen und Schülern, die sowohl die
musikalischen als auch die schulischen Voraussetzungen erfüllen,
erfolgt die Auswahl nach ihrer musikalischen Qualifikation gemäß
Absatz 2. Bei gleicher Eignung werden Schülerinnen und Schüler
des Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasiums vorrangig auf-
genommen.

(5) Besondere Härtefälle im Sinne des § 56 Abs. 6 des Schulgeset-
zes sind insbesondere musikalisch herausragend begabte Schülerin-
nen und Schüler, die nicht durchweg gute Leistungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Musik nachweisen.

Kapitel 5

Andere Grundschulen mit besonderer Prägung

§ 12

Clara-Grunwald-Grundschule

(1) Die Aufnahme in die Clara-Grunwald-Grundschule erfolgt in
der Jahrgangsstufe 1.

(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapa-
zität, werden zunächst zu zwei Dritteln Schülerinnen und Schüler
aufgenommen, deren Wohnung sich in kurzer Entfernung zur Schule
befindet. Im Umfang von einem Drittel werden Schülerinnen und
Schüler unabhängig von ihrem Wohnort aufgenommen. Die Aufnah-
me dieser Schülerinnen und Schüler richtet sich jeweils nach folgen-
den Kriterien in abgestufter Rangfolge:
1. ein Geschwisterkind besucht bereits die Clara-Grunwald-Grund-

schule,
2. es wird eine Einrichtung der Jugendhilfe besucht, die nach den

Prinzipien der Maria Montessori arbeitet,
3. der Besuch der zuständigen Grundschule würde gewachsene

Bindungen zu anderen Kindern beeinträchtigen,
4. der Besuch der Clara-Grunwald-Grundschule würde die Betreu-

ung des Kindes wesentlich erleichtern.

Kapitel 6

Andere Schulen mit besonderer Prägung

§ 13

Bettina-von-Arnim-Oberschule

(1) Die Aufnahme in die Bettina-von-Arnim-Oberschule erfolgt in
der Jahrgangsstufe 7.
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(2) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Aufnahme-
kapazität, richtet sich die Aufnahme nach den folgenden Kriterien
in abgestufter Rangfolge:

1. Fortsetzung von Französisch als erster Fremdsprache,
2. Beginn mit Latein als zweiter Fremdsprache in der Jahrgangs-

stufe 7 bei Vorliegen einer Gymnasial- oder Realschulempfeh-
lung und mindestens befriedigenden Leistungen in Deutsch und
Englisch im Zeugnis des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangs-
stufe 6,

3. Eignung für das musikalisch-künstlerische Profil oder die schul-
spezifische Organisation des Unterrichts im Rahmen des Anker-
Wahlsystems; in diesem Zusammenhang können auch nach-
gewiesene soziale Kompetenzen berücksichtigt werden.

(3) Die Eignung nach Absatz 2 Nr. 3 wird im Rahmen eines stan-
dardisierten Aufnahmegesprächs festgestellt. Dabei werden die
nachstehenden Kriterien herangezogen:
1. Fortsetzung des Besuchs eines musikbetonten oder kunstbeton-

ten Zuges an einer Grundschule,
2. Spielen eines oder mehrerer Musikinstrumente,
3. gute Notenkenntnisse und mindestens gute Leistungen in Musik,
4. Grundkenntnisse bildnerischen Gestaltens und mindestens gute

Leistungen in Kunst,
5. Mitgliedschaft in Vereinigungen mit künstlerischem Schwer-

punkt,
6. Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen von Jugendkunst-

schulen und Museen,
7. Teilnahme an Wettbewerben und Aufführungen,
8. künstlerisch-handwerkliche Erfahrungen,
9. freiwillige Teilnahme an schulischen Zusatzangeboten oder Ar-

beitsgemeinschaften,
10. nachgewiesene Fähigkeit zum selbstständigen Umgang mit der

schulspezifischen Organisation des Unterrichts,
11. nachgewiesene besondere Kompetenzen in einzelnen Fächern

oder Fächergruppen,
12. Wahrnehmung von Funktionen in der Schule, die auf aktive So-

zialkompetenz hinweisen.
Entsprechend dem Grad ihrer Ausprägung wird jedes Kriterium
mit 0 bis 5 Punkten, die Nummern 1 und 2 mit bis zu 8 Punkten
bewertet. Die Eignung für den Besuch der Schule liegt vor, wenn
mindestens 10 Punkte erreicht werden.

(4) Sofern mehr geeignete Anmeldungen vorliegen als Plätze
verfügbar sind, entscheidet nach Berücksichtigung einer insgesamt
heterogenen Zusammensetzung der Schülerschaft das Los. Schü-
lerinnen und Schüler, die nicht die Voraussetzungen nach Absatz 2
und 3 erfüllen, werden nach Maßgabe freier Plätze nachrangig auf-
genommen; über ihre Aufnahme entscheidet das Los.

§ 14

Nikolaus-August-Otto-Oberschule

(1) Die Aufnahme in die Nikolaus-August-Otto-Oberschule er-
folgt in der Jahrgangsstufe 7.

(2) Vorrangig werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen,
die im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wohnen. Nach der Aufnahme
von Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Lernen“ oder „geistige Entwicklung“ werden
zwei Drittel der danach verfügbaren Plätze nach folgender Rangfol-
ge vergeben:

1. Jugendliche, die in Heimen leben,
2. Jugendliche mit besonderen familiären, psychischen und ge-

sundheitlichen Belastungen,
3. Jugendliche mit erheblichen schulischen Fehlzeiten,
4. Jugendliche mit Teilleistungsschwächen,
5. Jugendliche, die Täter oder Opfer von Gewalt wurden.

Die übrigen Plätze werden an Schülerinnen und Schüler mit Haupt-
schulempfehlung ohne entsprechenden schwierigen Hintergrund
vergeben. Die Aufnahme kann zudem von der Teilnahme der Erzie-

hungsberechtigten an „Elternseminaren“ mit entsprechend ausge-
bildeten Fachkräften abhängig gemacht werden.

(3) Erst-, Zweit- und Drittwünsche im Rahmen der Bildungs-
gangempfehlung werden bei der Auswahl der Schülerinnen und
Schüler gleichrangig berücksichtigt.

(4) § 5 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 15

Die Stadt-als-Schule Berlin

(1) Die Aufnahme in die Stadt-als-Schule Berlin erfolgt in der
Regel in der Jahrgangsstufe 9.

(2) Aufgenommen werden Jugendliche, die das spezielle Bil-
dungsangebot der Stadt-als-Schule Berlin wahrnehmen wollen und
nach neun oder zehn Schulbesuchsjahren noch nicht den Haupt-
schulabschluss erworben haben. Weiterhin können im Umfang von
bis zu 10 Prozent, bezogen auf die gesamte Schülerschaft, Schüle-
rinnen und Schüler aufgenommen werden, die nach acht Schul-
besuchsjahren in die Jahrgangsstufe 9 aufgerückt sind oder versetzt
wurden, sofern die Klassenkonferenz der abgebenden Schule den
Wechsel aus Gründen der individuellen Förderung befürwortet. Die
Aufnahme setzt bei den Schülerinnen und Schülern Interesse am
Praxislernen voraus sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung an
individuellen Lernprozessen, zu Kommunikation und Interaktion
sowie zur Erfüllung eingegangener Verpflichtungen und Einhaltung
von Verabredungen. Diese Eigenschaften werden im Rahmen eines
Aufnahmegesprächs durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
überprüft.

(3) Sofern die Nachfrage und die pädagogische Situation es
zulassen, dürfen mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde auch
Schülerinnen und Schüler direkt in die Jahrgangsstufe 10 aufgenom-
men werden, die Jahrgangsstufe 9 erfolgreich durchlaufen haben.
Hierbei werden Schülerinnen und Schüler mit zehn Schulbesuchs-
jahren vorrangig aufgenommen.

(4) Im Umfang von bis zu 15 Prozent können auch Schülerinnen
und Schüler aufgenommen werden, die ihren Schulbesuch für
höchstens zwei Jahre unterbrochen haben.

§ 16

Schulfarm Insel Scharfenberg

(1) Die Aufnahme in die Schulfarm Insel Scharfenberg erfolgt in
der Jahrgangsstufe 7.

(2) Aufgenommen werden dem naturwissenschaftlichen und
künstlerischen Profil der Schule entsprechend nur Schülerinnen und
Schüler mit mindestens guten Leistungen in den Fächern Naturwis-
senschaften und Kunst, insbesondere solche mit einer Gymnasial-
empfehlung.

(3) Liegen mehr geeignete Bewerbungen vor, als Schulplätze vor-
handen sind, werden zunächst 25 Schülerinnen und Schüler aufge-
nommen, die auch das Internat besuchen wollen. Sofern das Internat
darüber hinaus freie Kapazitäten hat, sollen entsprechend mehr
Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden; dabei muss ge-
währleistet sein, dass auch in den Folgejahren jeweils 25 Internats-
schülerinnen und -schüler aufgenommen werden können. In das In-
ternat werden im Rahmen der freien Kapazität vorrangig Schülerin-
nen und Schüler aufgenommen, die in Berlin wohnen. Die übrigen
Plätze stehen für geeignete Schülerinnen und Schüler zur Verfügung,
die nicht das Internat besuchen.

Teil III

Schlussvorschriften

§ 17

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2006 in Kraft.

Berlin, den 23. März 2006

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Klaus B ö g e r
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Verordnung
über die zentrale Vergabe von Studienplätzen

(Vergabeverordnung – VergabeVO)

Vom 29. März 2006
Auf Grund des § 10 Nr. 1 des Berliner Hochschulzulassungsgeset-
zes in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393) in Verbindung
mit Artikel 16 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplät-
zen vom 24. Juni 1999 (GVBl. 2000 S. 330) wird verordnet:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines

§ 1 Umfang der zentralen Studienplatzvergabe
§ 2 Einbezogener Personenkreis

II. Antragstellung

§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren
§ 4 Beteiligung am Verfahren
§ 5 Besonderer öffentlicher Bedarf

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 Quotierung
§ 7 Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens
§ 8 Zulassungsbescheid
§ 9 Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens
§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

IV. Quoten und Auswahlkriterien
des zentralen Vergabeverfahrens

§ 11 Auswahl in der Abiturbestenquote
§ 12 Landesquoten
§ 13 Zurechnung zu den Landesquoten
§ 14 Auswahl nach Wartezeit
§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten
§ 16 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer

Hochschulzugangsberechtigung
§ 17 Auswahl für ein Zweitstudium
§ 18 Nachrangige Auswahlkriterien

V. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früherer Zulassung

§ 19 Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20 Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausgewählten auf
die Studienorte

§ 21 Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten auf die Stu-
dienorte

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 Teilstudienplätze

VIII. Schlussbestimmungen

§ 23 Inkrafttreten

Anlage 1

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene Studiengänge (zu § 1
Satz 2)

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium
(zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
(zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

I. Allgemeines

§ 1

Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

1Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (Zentral-
stelle) vergibt die Studienplätze des ersten Fachsemesters der in das
zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengänge, soweit sie
nicht von den Hochschulen vergeben werden. 2Die in das zentrale
Vergabeverfahren einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 auf-
geführt.

§ 2

Einbezogener Personenkreis

1Die Studienplätze werden an Deutsche sowie an ausländische
Staatsangehörige oder Staatenlose, die im Sinne dieser Verordnung
Deutschen gleichgestellt sind, vergeben. 2Deutschen gleichgestellt
sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehö-
rigen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder
gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familien-
angehörige im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 (ABl. EG Nr. L
257 S. 2) von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates
der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese
Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland beschäf-
tigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die
eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen
Auslandsschule erworbene Hochschulzugangsberechtigung, die
nicht ausschließlich nach ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hochschulzugangsberechtigung), besitzen.

3Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach den für
Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt.
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II. Antragstellung

§ 3

Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

(1) Zulassungsanträge richten sich zugleich auf die Teilnahme am
zentralen Vergabeverfahren und auf die Teilnahme an den Auswahl-
verfahren der Hochschulen.

(2) 1Der Zulassungsantrag muss
1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-

tigung vor dem 16. Juli des Vorjahres erworben wurde, bis zum
30. November des Vorjahres, andernfalls bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-
tigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 31. Mai,
andernfalls bis zum 15. Juli

bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfristen). 2Bei Be-
werbungen für ein Zweitstudium gilt der Zeitpunkt des Abschlusses
des Erststudiums als Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangs-
berechtigung nach Satz 1. 3Anträge auf Zulassung auf Studienplätze
außerhalb der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für das Som-
mersemester bis zum 1. April, für das Wintersemester bis zum 1. Ok-
tober bei der Hochschule eingegangen sein (Ausschlussfristen).

(3) 1Im Zulassungsantrag ist ein Studiengang zu wählen. 2Für die
Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote können bis zu
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden. 3Für die Ver-
gabe der Studienplätze in den weiteren durch die Zentralstelle verge-
benen Quoten sind gewünschte Studienorte in einer Reihenfolge zu
wählen. 4Für das Auswahlverfahren der Hochschulen können bis zu
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden.
5Studiengangwunsch und Ortswünsche können nach Ablauf der
Fristen nach Absatz 2 Satz 1 nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der Bewerber
anzugeben, ob sie oder er
1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung

an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Student ein-
geschrieben ist,

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium abgeschlos-
sen hat oder als Studentin oder Student eingeschrieben war, ge-
gebenenfalls für welche Zeit.

(5) 1Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber mehrere Zulas-
sungsanträge, wird nur über den letzten fristgerecht eingegangenen
entschieden. 2Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend zum
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit dem Zulassungs-
antrag zu stellen, es sei denn, der Antrag stützt sich auf einen zum
Sommersemester vor dem 16. Januar, zum Wintersemester vor dem
16. Juli nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist eingetretenen
Sachverhalt.

(6) 1Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulassungsantrags
und der Anträge nach Absatz 5 Satz 2. 2Sie bestimmt auch die
Unterlagen, die den Anträgen mindestens beizufügen sind, sowie de-
ren Form. 3Sie ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts we-
gen zu ermitteln. 4Die Bewerberinnen und Bewerber übersenden den
nach Absatz 3 Satz 4 gewählten Hochschulen die jeweils für deren
Auswahlverfahren benötigten Unterlagen; das Nähere regeln die
Hochschulen durch Satzung.

(7) 1Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 2 Satz 1 versäumt, ist
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. 2Ist der Zulassungsantrag
fristgerecht gestellt worden, können nachträglich eingereichte
Unterlagen
1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-

tigung vor dem 16. Juli des Vorjahres erworben wurde, bis zum
15. Dezember des Vorjahres, andernfalls bis zum 31. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-
tigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 15. Juni,
andernfalls bis zum 31. Juli

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). 3Entspricht der Zulas-
sungsantrag nicht den rechtlichen Mindestanforderungen oder feh-
len bei Ablauf der Fristen nach Satz 2 notwendige Unterlagen oder
nach Absatz 4 erforderliche Angaben, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 4

Beteiligung am Verfahren

(1) 1Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei der Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, bei der Bewer-
bung für das Wintersemester bis zum 15. Juli die Hochschulzugangs-
berechtigung für den gewählten Studiengang erworben hat. 2Werden
mehrere einschlägige Hochschulzugangsberechtigungen vorgelegt,
wird dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene zugrunde gelegt.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester bis zum
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemester bis zum
15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird am Vergabeverfahren
nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berück-
sichtigung der persönlichen Situation der Bewerberin oder des Be-
werbers schwerwiegende wissenschaftliche oder berufliche Gründe
sprechen.

(3) 1Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für den
gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung an einer in
der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Hochschule (deutsche
Hochschule) als Studentin oder Student eingeschrieben ist; dies
gilt nicht im Fall der Einschreibung für einen Teilstudienplatz oder
bei Nachweis von Gründen für einen Studienortwechsel nach § 15
Satz 2. 2Wer in dem gewählten Studiengang bereits an einer deut-
schen Hochschule eingeschrieben war, kann seine Zulassung in
diesem Studiengang sowohl im Verfahren der Zentralstelle für einen
Studienplatz des ersten Fachsemesters als auch nach Maßgabe der
Vorschriften für die Zulassung zu höheren Fachsemestern bean-
tragen.

§ 5

Besonderer öffentlicher Bedarf
1Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der Zentralstelle

für das Sommersemester bis zum 15. Januar, für das Wintersemester
bis zum 15. Juli (Ausschlussfristen) unter Angabe einer Reihenfolge
mit, wen es für die Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizier-
dienst der Bundeswehr vorbehalten sind. 2Wer einen Studienplatz
aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen Bestimmungen
dieser Verordnung zugelassen werden.

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6

Quotierung

(1) 1Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studienort
vorweg abzuziehen:
1. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen oder

Staatenlosen, die nicht nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellt
sind, 8 vom Hundert,

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bundeswehr
a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin,
b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,
c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,
d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.

2Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quote nach
Satz 1 Nr. 1 entfallenden Studienplätze können nach Maßgabe des
Landesrechts zu einem Zulassungstermin (Wintersemester oder
Sommersemester) vergeben werden; § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) 1Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festgesetzten
Zulassungszahlen vorweg abzuziehen:
1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,
2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen und Be-

werber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung,
3. 3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium.
2Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer
Hochschulzugangsberechtigung bei der Verfahrensdurchführung zur
Verfügung stehenden Studienplätze an der Gesamtzahl der Studien-
plätze darf nicht größer sein als ihr Anteil an der Bewerbergesamt-
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zahl. 3Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Studienplatz
zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die Zahl der in der Abiturbestenquote zu vergebenden Stu-
dienplätze beträgt je Studienort 20 vom Hundert der Zahl der nach
Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden Studienplätze.

(4) Die Zahl der durch das Auswahlverfahren der Hochschulen zu
vergebenden Studienplätze beträgt je Studienort 60 vom Hundert der
Zahl der nach Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden
Studienplätze.

(5) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die Zahl der
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Aus-
zuwählenden, die nicht in der Abiturbestenquote oder im Auswahl-
verfahren der Hochschulen zugelassen worden waren, werden nach
Wartezeit vergeben.

(6) 1In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 5 ver-
fügbar gebliebene Studienplätze werden der Quote nach Absatz 4
hinzugerechnet. 2In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, Absatz 2
und 3 verfügbar gebliebene Studienplätze werden der Quote nach
Absatz 5 hinzugerechnet.

§ 7
Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

(1) Ein Vergabeverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulas-
sungstermin (Sommersemester oder Wintersemester) bezogene Ver-
gabe von Studienplätzen.

(2) Nach der Zulassung der nach § 5 Satz 1 Benannten trifft die
Zentralstelle die Auswahl in der Abiturbestenquote nach § 11 und
lässt die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber nach § 20 zu.

(3) 1Danach vergibt die Zentralstelle die Studienplätze der Quoten
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5. 2An der Vergabe der Studienplätze
dieser Quoten wird nicht beteiligt, wer in der Abiturbestenquote
zugelassen worden ist. 3Wer in einer oder mehreren dieser Quoten zu
berücksichtigen ist, wird auf allen entsprechenden Ranglisten
geführt. 4Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender Rei-
henfolge berücksichtigt:
1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-

anspruchs nach § 19, sofern die frühere Zulassung weder in der
Abiturbestenquote noch im Auswahlverfahren der Hochschulen
erfolgt ist,

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer
Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 und Auswahl für ein
Zweitstudium nach § 17,

3. Auswahl nach Wartezeit nach § 14,
4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.
5Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber lässt die Zentral-
stelle nach § 21 zu. 6Bei der Auswahl und Verteilung kann die Zen-
tralstelle durch Überbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen,
dass Studienplätze voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Wer an der Vergabe der Studienplätze nach Absatz 2 oder 3 be-
teiligt, aber nicht zugelassen worden ist, erhält von der Zentralstelle
einen Ablehnungsbescheid.

§ 8
Zulassungsbescheid

1Im Zulassungsbescheid teilt die Zentralstelle mit, bis wann sich
der oder die Zugelassene bei der im Zulassungsbescheid genannten
Hochschule einzuschreiben hat. 2Ist die Einschreibung bis zu diesem
Termin nicht beantragt worden oder lehnt die Hochschule eine
Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht
vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 3Satz 1 und 2
gelten entsprechend, wenn der Zulassungsbescheid von der Hoch-
schule erlassen wird.

§ 9
Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

1Mit der Vergabe der Studienplätze nach § 7 Abs. 3 ist das zentrale
Vergabeverfahren abgeschlossen. 2Studienplätze in den von der
Zentralstelle vergebenen Quoten, die nach Abschluss des zentralen

Vergabeverfahrens noch verfügbar sind oder wieder verfügbar wer-
den, werden im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben.

§ 10
Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Das Auswahlverfahren der Hochschulen wird nach den
Bestimmungen des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes und der
Hochschulzulassungsverordnung vom 19. Februar 2001 (GVBl.
S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Juli 2005 (GVBl.
S. 402), in den jeweils geltenden Fassungen von den einzelnen
Hochschulen durchgeführt. Die Hochschulen sind in diesem Verfah-
ren nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

(2) 1Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht beteiligt,
wer
1. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

und 3 fällt oder
2. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für

dieses Verfahren genannt hat oder
3. nach § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 5 von der Zentralstelle zuge-

lassen worden ist.
2Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 vor, erlässt die Zen-
tralstelle für das Auswahlverfahren der Hochschulen im eigenen Na-
men einen Ausschlussbescheid.

(3) Die Zentralstelle teilt den Hochschulen für das Sommersemes-
ter bis zum 10. Februar, für das Wintersemester bis zum 10. August
mit, welche Bewerberinnen und Bewerber an ihren Auswahlver-
fahren zu beteiligen sind, und übermittelt dabei studiengangweise
folgende Angaben:
1. Namen und Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt,
2. die Ortspräferenz für die jeweilige Hochschule,
3. die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote,
4. die nach § 14 ermittelte Wartezeit,
5. Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung,
6. das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests, so-

fern es der Zentralstelle vorliegt,
7. die Art einer Berufsausbildung und die Dauer einer Berufstätig-

keit oder eines Praktikums,
8. die Erfüllung der Voraussetzungen für eine erneute Zulassung

nach § 19 Abs. 2 Satz 2.
(4) 1Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das Sommer-

semester bis zum 18. März, für das Wintersemester bis zum 18. Sep-
tember ihre Verfahrensergebnisse in Form von Ranglisten mit.
2Bewerberinnen und Bewerber, die von mehr als einer Hochschule
am Auswahlverfahren beteiligt worden sind, können für das Som-
mersemester bis zum 20. März, für das Wintersemester bis zum
20. September (Ausschlussfristen) durch schriftliche oder elektroni-
sche Erklärung gegenüber der Zentralstelle die Reihenfolge der nach
§ 3 Abs. 3 Satz 4 gewählten Studienorte ändern. 3Ist eine Bewerberin
oder ein Bewerber auf den nach Satz 1 übermittelten Ranglisten von
mehr als einer Hochschule zur Zulassung vorgesehen, erfolgt die
Zulassung ausschließlich durch die in höchster Präferenz genannte
Hochschule.

(5) 1Die Zentralstelle übermittelt den Hochschulen für das Som-
mersemester bis zum 24. März, für das Wintersemester bis zum
24. September die nach Absatz 4 Satz 3 bereinigten Ranglisten. 2Die
Hochschulen erteilen nach Maßgabe dieser Ranglisten die Zu-
lassungs- und Ablehnungsbescheide. 3Sie können dabei durch Über-
buchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze
voraussichtlich nicht besetzt werden. 4Hochschulen können die
Zentralstelle damit beauftragen, Zulassungs- sowie Ablehnungs-
bescheide zu erstellen und im Namen und Auftrag der Hochschule
zu versenden.

(6) 1Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das Sommerse-
mester bis zum 3. April, für das Wintersemester bis zum 4. Oktober
ihre Einschreibergebnisse mit. 2Sind danach Studienplätze noch ver-
fügbar oder werden Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die
Zentralstelle die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 4 Satz 3 fort
und übermittelt sie für das Sommersemester bis zum 7. April, für das
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Wintersemester bis zum 8. Oktober an die Hochschulen. 3Die Hoch-
schulen führen auf dieser Grundlage ein Nachrückverfahren durch;
dabei werden keine Ablehnungsbescheide erteilt.

(7) 1Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das Sommer-
semester bis zum 12. April, für das Wintersemester bis zum 13. Ok-
tober ihre Einschreibergebnisse nach Durchführung des ersten Nach-
rückverfahrens mit. 2Sind danach Studienplätze noch verfügbar oder
werden Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die Zentralstelle die
Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 4 Satz 3 fort und übermittelt
sie für das Sommersemester bis zum 16. April, für das Wintersemes-
ter bis zum 17. Oktober an die Hochschulen. 3Die Hochschulen
führen auf dieser Grundlage ein zweites Nachrückverfahren durch;
Absatz 6 Satz 3 Halbsatz 2 gilt entsprechend.

(8) 1Nach Abschluss des zweiten Nachrückverfahrens werden Stu-
dienplätze, die noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden,
von der Hochschule durch das Los an Bewerberinnen und Bewerber
vergeben, die bei der Hochschule die Zulassung beantragt haben.
2Die Hochschule bestimmt Form und Frist der Antragstellung und
gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

IV. Quoten und Auswahlkriterien
des zentralen Vergabeverfahrens

§ 11

Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote
wird nicht beteiligt, wer
1. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für die-

se Quote genannt hat, oder
2. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 fällt.

(2) 1Für die Besetzung der Studienplätze in der Abiturbestenquote
werden so viele Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt, wie
insgesamt in dieser Quote Studienplätze zu vergeben sind. 2Die
Auswahl erfolgt nach Absatz 3 bis 5; dabei werden §§ 12 und 13
angewendet.

(3) 1Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 2 ermittelte
Durchschnittsnote bestimmt. 2Eine Gesamtnote gilt als Durch-
schnittsnote nach Satz 1.

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet.

(5) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein,
eine bessere Durchschnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag mit
der besseren Durchschnittsnote berücksichtigt.

§ 12

Landesquoten

(1) Für die Auswahl in der Abiturbestenquote bildet die Zentral-
stelle Landesquoten, sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als
15 Studienplätze zur Verfügung stehen.

(2) 1Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel nach
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber
für den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei
Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis un-
ter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). 2Die sich danach
für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg ergebenden Quoten
werden um 30 vom Hundert erhöht. 3Die auf die so ermittelten Lan-
desquoten entfallenden Studienplätze werden in der Weise errechnet,
dass zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt wird und
die verbleibenden Studienplätze nach dem d’Hondtschen Höchst-
zahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Landes wird
nur berücksichtigt, wer
1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, der an der

Auswahl in der Abiturbestenquote zu beteiligen ist, und
2. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz bei der

Berechnung des Bewerberanteils eines Landes zu berücksich-

tigende Hochschulzugangsberechtigung in dem betreffenden
Land erworben hat.

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die Fortschrei-
bung über die deutsche Wohnbevölkerung maßgeblich, die zuletzt
vor dem Bewerbungsschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens vom
Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde.

§ 13

Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die Auswahl für
jede Landesquote getrennt unter den Bewerberinnen und Bewerbern
vorgenommen, die der jeweiligen Landesquote zuzurechnen sind.

(2) 1Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen Hochschul-
zugangsberechtigung bestimmt der Ort des Erwerbs die Zurechnung
zu den Landesquoten. 2Wer keiner Landesquote zugerechnet werden
kann, wird entsprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los
einer Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landesquote aus
Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft werden, werden die
Studienplätze in entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2 auf die
übrigen Landesquoten verteilt.

§ 14

Auswahl nach Wartezeit

(1) 1Die Rangfolge wird durch die Zahl der seit dem Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen Halbjahre bestimmt.
2Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung bis zum Beginn des Semesters,
für das die Zulassung beantragt wird. 3Halbjahre sind die Zeit vom
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommersemester) und
die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des folgenden
Jahres (Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberech-
tigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjahre seit dem
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, die
Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu
erwerben, wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem
früheren Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung
berücksichtigt.

(4) 1Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein
berufsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hochschule erlangt
und die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Juli 2007 er-
worben worden, wird die Zahl der Halbjahre um eins für je sechs
Monate Berufsausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre er-
höht. 2Ist im Falle des Satzes 1 die Hochschulzugangsberechtigung
vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, wird die Zahl der Halb-
jahre um bis zu vier erhöht. 3Dies gilt entsprechend, wenn die Ableis-
tung eines Dienstes eine Bewerberin oder einen Bewerber daran
gehindert hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
einen berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb der Hochschule
zu erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss zu einer
Erhöhung der Zahl der Halbjahre nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.

(5) 1Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 liegt vor
bei
1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der anerkannten

Ausbildungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3 des Berufsbildungs-
gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder mittleren
Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Artikel 37
Abs. 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer Berufsausbildung
nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

2Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 Satz 1 mit
zweijähriger Ausbildungsdauer gilt als nachgewiesen, wenn die



314 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 13 11. April 2006
Hochschulzugangsberechtigung an einem Abendgymnasium oder
an einem Kolleg erworben worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre
abgezogen, in denen die Bewerberin oder der Bewerber an einer
deutschen Hochschule als Studentin oder Student eingeschrieben
war.

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt.

§ 15

Auswahl nach Härtegesichtspunkten
1Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an Bewer-

berinnen und Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnliche
Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studiengang
keine Zulassung erhielten. 2Eine außergewöhnliche Härte liegt vor,
wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale oder fami-
liäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofor-
tigen Studienortwechsel zwingend erfordern. 3Die Rangfolge wird
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

§ 16

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber
mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) 1Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen noch
nicht abgeschlossenen Studiengang erworben worden (besondere
Hochschulzugangsberechtigung), ist eine Auswahl im Rahmen der
Quoten nach § 6 Abs. 3 bis 5 ausgeschlossen. 2Die Rangfolge wird
durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung
bestimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf eine Stelle
nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote im Rahmen eines
sechsstufigen Notensystems aus, ist diese durch eine besondere Be-
scheinigung der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hochschul-
zugangsberechtigung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet.

§ 17

Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an
einer deutschen Hochschule abgeschlossen hat (Bewerberinnen und
Bewerber für ein Zweitstudium), kann nicht im Rahmen der Quoten
nach § 6 Abs. 3 bis 5 ausgewählt werden.

(2) 1Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, die aus
dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und dem Grad
der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium ermittelt wird. 2Die
Einzelheiten zur Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 3.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen Gründen
angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der Grundlage der Fest-
stellungen der im Zulassungsantrag an erster Stelle genannten
Hochschule.

§ 18

Nachrangige Auswahlkriterien

(1) 1Besteht bei der Auswahl in der Abiturbestenquote Rang-
gleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den Bestimmungen
über die Auswahl nach Wartezeit. 2Besteht bei der Auswahl nach
Wartezeit Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge durch die
nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote.

(2) 1Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei der Aus-
wahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wird vorrangig ausge-
wählt, wer zu dem Personenkreis nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
gehört und durch eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass der
Dienst in vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung
für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer Bewerbung
für das Wintersemester bis zum 31. Oktober in vollem Umfang ab-
geleistet sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu den genannten

Zeitpunkten mindestens neun Monate Dienst nach § 19 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 ausgeübt sein werden. 2Im Übrigen entscheidet bei Rang-
gleichheit das Los.

V. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früherer Zulassung

§ 19

Auswahl nach einem Dienst
aufgrund früheren Zulassungsanspruchs

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes erfüllt
oder eine solche Dienstpflicht oder entsprechende Dienstleistun-
gen auf Zeit übernommen haben bis zur Dauer von drei Jahren,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt
geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003
(BGBl. I S. 2596), geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur Förderung
eines freiwilligen sozialen Jahres in der Fassung vom 15. Juli
2002 (BGBl. I S. 2596), zuletzt geändert durch Artikel 18
des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242) oder ein
freiwilliges ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung
eines freiwilligen ökologischen Jahres in der Fassung vom
15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2600), zuletzt geändert durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242),
oder im Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten
Modellprojekts geleistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige Person aus
dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei
Jahren betreut oder gepflegt haben,

(Dienst)

werden in dem genannten Studiengang aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu Beginn oder während eines
Dienstes für diesen Studiengang zugelassen worden sind oder wenn
zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen Studiengang nicht
an allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren. 2Der von
einem nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellten ausländischen
Staatsangehörigen oder Staatenlosen geleistete Dienst steht einem
Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) 1Ist die frühere Zulassung in der Abiturbestenquote erfolgt,
lässt die Zentralstelle vorab die Bewerberin oder den Bewerber in
dieser Quote an demselben Studienort erneut zu. 2Ist die frühere
Zulassung im Auswahlverfahren einer Hochschule oder im Los-
verfahren einer Hochschule nach § 10 Abs. 8 erfolgt, lässt diese
Hochschule in ihrem Auswahlverfahren die Bewerberin oder den
Bewerber vorab erneut zu. 3Ist die frühere Zulassung in einer sons-
tigen, von der Zentralstelle vergebenen Quote erfolgt oder beruht der
Zulassungsanspruch nicht auf einer tatsächlich erfolgten Zulassung,
wählt die Zentralstelle die Bewerberin oder den Bewerber vor der
Vergabe der Studienplätze in den sonstigen Quoten aus. 4Die erneute
Zulassung nach Satz 1 und 2 setzt voraus, dass der Studienort der
früheren Zulassung für die entsprechende Quote an erster Stelle ge-
nannt worden ist.

(3) 1Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens zum
zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das nach Beendigung
des Dienstes durchgeführt wird. 2Ist der Dienst noch nicht beendet,
ist durch Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei
einer Bewerbung für das Sommersemester bis zum 30. April oder
bei einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober
beendet sein wird.

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den nach einem
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszuwählenden
erforderlich, entscheidet das Los.

(5) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung zuzulassen ist,
die sich auf ein bereits abgeschlossenes Vergabeverfahren bezieht,
ist wie ein vorweg nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs Auszuwählender zu behandeln.
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VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20

Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausgewählten
auf die Studienorte

1Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungs-
antrag nach § 3 Abs. 3 Satz 2 geäußerten Studienortwünschen.
2Können an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Be-
werber zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle
genannt haben, entscheidet über die Zulassung die nach § 11 Abs. 3
bis 5 ermittelte Durchschnittsnote. 3Besteht bei der Zulassung nach
Satz 2 Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge nach § 21 Abs. 1
Satz 2. 4Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 5Wer an
keinen für diese Quote genannten Studienort verteilt werden kann,
wird nicht zugelassen.

§ 21

Verteilung der nach § 7 Abs. 3
Ausgewählten auf die Studienorte

(1) 1Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungs-
antrag nach § 3 Abs. 3 Satz 3 geäußerten Studienortwünschen.
2Können an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Be-
werber zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle
genannt haben, entscheidet die nachstehende Rangfolge:
1. amtlich festgestellte Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch

nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX),
2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehegatten oder

den Kindern in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und
kreisfreien Städten,

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Absatz 3,
4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern in den dem

Studienort zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten,
5. keiner der vorgenannten Gründe.
3Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu den einzel-
nen Studienorten ergibt sich aus Anlage 4.

(2) 1Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 Ranggleich-
heit, entscheidet die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnitts-
note; bei der Zulassung für ein Zweitstudium gilt das Ergebnis der
Abschlussprüfung des Erststudiums als Grad der Qualifikation. 2Im
Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

(3) 1Für den an erster Stelle genannten Studienort kann ein Antrag
auf bevorzugte Berücksichtigung gestellt werden. 2Dem Antrag soll
nur stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem anderen Stu-
dienort unter Anlegung eines strengen Maßstabs mit erheblichen
Nachteilen verbunden wäre. 3Hierbei kommen insbesondere eigene
gesundheitliche, familiäre oder wirtschaftliche Umstände sowie wis-
senschaftliche Gründe in Betracht.

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22

Teilstudienplätze

(1) Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ersten Teil ei-
nes Studiengangs beschränkt ist, weil das Weiterstudium an einer
deutschen Hochschule nicht gewährleistet ist (Teilstudienplätze),
werden getrennt von den übrigen Studienplätzen von der Zentralstel-
le vergeben.

(2) 1Die festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermindert um
die Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs Auszuwählenden, wird für das Sommersemester am
15. April und für das Wintersemester am 15. Oktober durch das Los
an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die bis dahin nicht
zugelassen sind. 2Die §§ 1 bis 4, 8, 19 und 21 gelten entsprechend;
die Zulassung für einen Teilstudienplatz wird nicht nach § 4 Abs. 3
Satz 1 berücksichtigt.

VIII. Schlussbestimmungen

§ 23

Inkrafttreten

(1) 1Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 2Sie gilt erstmals
für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2006/2007.

(2) Die Vergabeverordnung vom 14. März 2005 (GVBl. S. 197),
geändert durch Verordnung vom 21. August 2005 (GVBl. S. 448),
tritt gleichzeitig außer Kraft.

Berlin, den 29. März 2006

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur

F l i e r l
Anlage 1

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene Studiengänge
(zu § 1 Satz 2)

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit dem Abschluss
Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter):

Biologie

Medizin

Pharmazie

Psychologie

Tiermedizin

Zahnmedizin
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Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 11 Abs. 3 Satz 1)
(1) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Zeug-
nissen der allgemeinen Hochschulreife, die an Gymnasien mit
neugestalteter Oberstufe erworben wurden“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung
vom 8. November 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in
der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 16. Juni 2000 – An-
lagen nach dem Stand der Fortschreibung vom 17. Juni 2005
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen
und Nichtschüler entsprechend der Gestaltung der gymnasialen
Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 13. September 1974 in der Fassung vom
16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkon-
ferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abiturprüfung für
Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1980 in der
Fassung vom 14. Dezember 2001 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ gemäß
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der
Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der Fassung
vom 16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts-
note enthalten, wird diese von der Zentralstelle bei der Rangplatzbe-
stimmung zugrunde gelegt. 2Enthält die Hochschulzugangsberech-
tigung keine Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der
Gesamtqualifikation, wird von der Zentralstelle nach Anlage 2 der
„Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in
der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 13. Dezember 1973 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die Durch-
schnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifikation errechnet.
3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma er-
rechnet; es wird nicht gerundet.

(2) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der
„Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der an Gymna-
sien erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der
Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 1973 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) wird die
allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der
Noten der Hochschulzugangsberechtigung einschließlich der Noten
für die im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt
gebildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das
Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die Noten für die Fächer
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für

sonstige Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung als
zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind,
nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note für das
Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem arithmetischen
Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie oder für die Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde ge-
hörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach
Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewiesen, gilt diese
Note als Note für das Fach Geschichte und als Note für das Fach
Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird
gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den Noten für
die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine Gesamtnote für
den naturwissenschaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese
bei der Errechnung der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunsterziehung,
Musik und Sport bleiben außer Betracht, es sei denn, dass die
Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang beantragt
wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und Sport werden
gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar-
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma
errechnet; es wird nicht gerundet.

2Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, die beson-
deren Durchschnittsnoten für bestimmte Studiengänge nach Satz 1
Nr. 6 werden auf Antrag von der Schule in der Hochschulzugangs-
berechtigung oder einer besonderen Bescheinigung ausgewiesen.
3Für Hochschulzugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975
erworben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durchschnittsnoten,
soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen sind.

(3) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 1957 in der Fassung
vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1965
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248)
über die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten
der Hochschulzugangsberechtigung mit Ausnahme der Noten für die
Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer beson-
deren Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen sind,
gebildet. 2Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet Anwendung. 3Ist
die Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen, wird sie
von der Zentralstelle nach Satz 1 und 2 errechnet.
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(4) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Anerkennung
von Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife, die an zur
Zeit bestehenden Schulen, Schulformen beziehungsweise -typen
erworben worden sind“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. Februar 1978
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der
Zeugnisse von besonderen gymnasialen Schulformen, die zu
einer allgemeinen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976
in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 470)

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 2Dabei ist
bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde nach
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis ausgewiesene Note für das
Fach Wirtschaftsgeographie beziehungsweise Geographie mit Wirt-
schaftsgeographie einzubeziehen.

(5) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober
1990 an einer in eine Hochschule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hoch-
schule in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung aus-
zuweisen. 2Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese
von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen
eines sechsstufigen Notensystems enthalten, wird von der Zentral-
stelle eine Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen Mittel der
Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im 11. und 12. Schuljahr
abgeschlossene Fächer sowie Noten für zusätzliche Unterrichtsveran-
staltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt.

(8) 1Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und weder eine Durchschnitts-
note, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Ein-
zelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist
eine Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung nach-
zuweisen, die von der für die Abnahme der entsprechenden Prüfung
zuständigen Stelle oder von der obersten Landesbehörde auszustel-
len ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist.
2Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungs-
leistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen,
zur Beurteilung heranzuziehen. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik, die nach dem Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. 2Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des Einigungsver-

trages genannten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 12. März
1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234)
und vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums in der Bun-
desrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 235) errechnet. 3Die Durchschnittsnote
wird jeweils von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht
gerundet. 4Die Zentralstelle legt die auf dem Zeugnis oder in einer
besonderen Bescheinigung ausgewiesene Durchschnittsnote bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, ist eine Gesamtnote
durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der
für den Wohnsitz der Bewerberin oder des Bewerbers zuständigen
Landesbehörde für das Schulwesen auszustellen ist. 2Besteht kein
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, ist die Bezirksregie-
rung Düsseldorf zuständig. 3Bei Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union wird die Gesamtnote von der Zen-
tralstelle auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkon-
ferenz vom 15. März 1991 in der Fassung vom 18. November 2004
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) be-
rechnet. 4Hierbei sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hoch-
schulzugangsberechtigung zugrunde liegen, und das Ergebnis einer
ergänzenden Prüfung in der Bundesrepublik Deutschland gleichge-
wichtig zur Beurteilung heranzuziehen; die Vorschriften der vorste-
henden Absätze sind sinngemäß zu berücksichtigen. 5Die Gesamt-
note wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht
gerundet.

(11) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis einschließlich
1986 aufgrund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder
eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deut-
schen Schulen im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neuge-
stalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch-
sprachigen Ausland erworben wurden, ist die Durchschnittsnote
durch eine Bescheinigung der oder des Prüfungsbeauftragten nach-
zuweisen. 2Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. 3Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es
wird nicht gerundet. 4Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab
1987 aufgrund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder
eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deut-
schen Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte
Durchschnittsnote von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-
französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 1982 erworben wur-
den, wird der in den Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewie-
sene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung
zugrunde gelegt. 2Für die Umrechnung des „allgemeinen Noten-
durchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen geltende
Umrechnungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom 11. Dezember 2002
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) an-
gewendet. 3Bei Absolventinnen und Absolventen der deutsch-fran-
zösischen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für das
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien angewen-
det, sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechte-
rung der Durchschnittsnote eintritt. 4Die nach diesem Verfahren
umgerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätzlich zum
„allgemeinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen
des deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen und durch den
Stempelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die
Vergabe von Studienplätzen“ gekennzeichnet.
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Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium
(zu § 17 Abs. 2 Satz 2)
(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für das
Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und für den Grad
der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium vergeben werden.

(2) 1Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums wer-
den folgende Punktzahlen vergeben:
1. Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ — 4 Punkte;
2. Noten „gut“ und „voll befriedigend“ — 3 Punkte;
3. Note „befriedigend“ — 2 Punkte;
4. Note „ausreichend“ — 1 Punkt.
2Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums nicht nach-
gewiesen, wird das Ergebnis der Abschlussprüfung mit 1 Punkt
bewertet.

(3) 1Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweit-
studium werden folgende Punktzahlen vergeben:
1. „zwingende berufliche Gründe“ — 9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein Beruf an-
gestrebt wird, der nur aufgrund zweier abgeschlossener Studien-
gänge ausgeübt werden kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“ — 7 bis 11 Punkte;
wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine
spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung auf der Grund-

lage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit
eine weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem anderen
Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche Gründe“ — 7 Punkte;
besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche
Situation dadurch erheblich verbessert wird, dass der Abschluss
des Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt;

4. „sonstige berufliche Gründe“ — 4 Punkte;
sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium
aufgrund der beruflichen Situation aus sonstigen Gründen zu
befürworten ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ — 1 Punkt.
2Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl innerhalb
des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon abhängig, welches
Gewicht die Gründe haben, welche Leistungen bisher erbracht wor-
den sind und in welchem Maß die Gründe von allgemeinem Interes-
se sind. 3Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase zum
Zwecke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in das
Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unabhängig von der
Bewertung des Vorhabens und seiner Zuordnung zu einer der vor-
genannten Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis zu
2 Punkten bei der Messzahlbildung berücksichtigt werden.
Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
(zu § 21 Abs. 1 Satz 3)
(1) Ein Studienort kann eine Hochschule, ein Teil einer Hochschu-
le oder ein gemeinsames Studienangebot mehrer Hochschulen sein.

(2) 1Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind der Kreis oder
die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die hieran angrenzenden
Kreise oder kreisfreien Städte des Landes. 2Sofern sich in einem
Kreis oder in einer kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzenden
Kreisen oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes be-
findet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem nächsten
Studienort des Landes zugeordnet. 3Dies gilt entsprechend, wenn
Studiengänge nur an bestimmten Studienorten des Landes angeboten
werden. 4Kreise und kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem
Studienort eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen Landes angren-
zen; dabei gelten Bremen und Bremerhaven als eine kreisfreie Stadt.

(3) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an ein Land der Bun-
desrepublik Deutschland angrenzen, können einem Studienort die-
ses Landes zugeordnet werden, wenn sie an den Kreis oder die kreis-
freie Stadt dieses Studienorts angrenzen.

(4) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und jede
kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten des Landes als
Länge der Luftlinie zwischen Kreisstadt und Studienort in Kilo-
metern (km), jeweils auf 10 km gerundet – für Bayern in einer
Stufenfolge von 1 bis 9 entsprechend der Entfernung –, angegeben.

(5) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien Stadt oder in
einem hieran angrenzenden Kreis oder einer hieran angrenzenden
kreisfreien Stadt gelegen, ist als Entfernung 0 angegeben; dies gilt
auch für außerhalb des Landes gelegene Studienorte.

(6) Für Bayern ist der der Hauptwohnung nächstgelegene Studien-
ort jeweils mit der Stufe 1 angegeben; die weitere Zuordnung ergibt
sich aus der Stufenfolge.

Kreiskennzahl Kreise Studienort Berlin

Kreisfreie Stadt
11000 Berlin 0

Angrenzende Kreise
Brandenburg

Kreisfreie Stadt
12054 Potsdam 0

Landkreise

12060 Barnim 0
12061 Dahme-Spreewald 0
12063 Havelland 0
12064 Märkisch-Oderland 0
12065 Oberhavel 0
12067 Oder-Spree 0
12069 Potsdam-Mittelmark 0
12072 Teltow-Fläming 0
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